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Bericht
über die Sitzung vom 27. Juli 1931.

Vorsitzender: GR. Täubler.
Amtsf. StR .: Speiser.
Anwesende: Die GRe. Gschladt , Hoppele  r, Käthe

König sie tter , Kogler , R e de r, Dr. Sto Wasser,
Untermüller und Wagner ; ferner Ob.Mag.R. Dr.
K r i t s ch a.

Entschuldigt: Die GRe. Inner Huber uud Pokorny.
Schriftführer: Mag.Sekr. Dr. K i n z l.

GR. Täubler  eröffnet die Sitzung.

Berichterstatter StR . Speiser:
(Z. 844.) Der Gemeinderatsausschuß1 nimmt zur Kenntnis,

daß durch Verrechnung der Pensionen nach Gemeindefunktionären,
die auf Grund des Gemeinderatsbeschlusscs vom 5. Dezember 1924,
P . Z. 3059, einen Anspruch auf eine Witwenpension haben, auf der
Ausgabsrubrik 105/2 der Ansatz für 1931 der Ausgabsrubrik 105/2
„Witwen- und Waisenpensionen(nach gewählten Funktionären)" um
den Betrag von 23.300 8 überschritten wird, so daß das Gcsamt-
crsordcrnis dieser Rubrik 55.770 8 betragen wird. Das Mehrerforder¬
nis von 23.300 8 findet in den Mindcrausgaben auf Ausgabsrubrik
105/4 „Freiwillig gewährte Ruhe- und Bersorgungsgenüssc" seine
Deckung.

(Z. 818.) Die außerordentliche Pension der Stadtratswitwc
Stephanie Schwer wird auf Grund des Gemcinderatsbeschlusses vom
5. Dezember 1924, P . Z. 3059, ab 1. August 1931 mit 50 Prozent
der Ruhegenußbemessungsgrundlage festgesetzt.

(Z. 836.) Der vertragsmäßig bestellte Anstaltsarzt Dr. Osias
Lustmann wird mit Wirksamkeit von dem der Beschlußfassung folgen¬
den Monatsersten an in provisorischer Eigenschaft der allgemeinen
Dienstordnung unterstellt und in den Stand der Anstaltsärzte über¬
nommen. Für die Erlangung der definitiven Anstellung wird eine von:
Tage der Unterstellung unter die Dienstordnung an zu berechnende
zweijährige zufriedenstellende Dienstleistung vorgeschrieben. Die ärzt¬
liche Privatpraxis ist nicht gestattet.

(Z. 822.) Der Straßenvorarbeiter Ferdinand Bouda wird mit
Wirksamkeit von dem auf die Beschlußfassung folgenden Monatsersten

ohne Aenderung seiner Einreihung zum Sanitätsgehilfen übersetzt.
(Uebersetzung unter den Bedingungen des Beschlusses des Gemeinde¬
ratsausschusses1 vom 1. Februar 1926, Z. 41.)

(Z. 810.) Die Probezeit des provisorischen Feuerwehrmannes
2. Klasse Wilhelm Ficnar für die definitive Anstellung wird bis zum
13. November 1931 verlängert.

(Z. 812.) Die Probedienstzeit des provisorischen Hausarbeiters
Heinrich Bartosch wird dis 30. Juni 1932 verlängert.

Nachstehende Ansuchen um Desinitivum werden genehmigt:
(Z. 797) Hermine Wallisch, Badefrau;
(Z. 798) Anna Willimek, Badefrau;
(Z. 799) Hilda Prosch, Badefrau;
(Z. 800) Richard Enichtmayer, Badewart;
(Z. 825) Emmerich Müller, Badewart;
(Z. 826) Leopold Neuwirth, Badewart;
(Z. 842) Josef Tesarek, Badewart;
(Z. 801) Karl Nitsch, Badeaufseher;
(Z. 802) Gustav Gütz, Badeaufseher;
(Z. 803) Marie Zeman, Badeäufseherin;
(Z. 804) Friederike Huber, Badeausseherin;
(Z. 805) Adele Rothenberg, Tuberkulosefürsorgerin;
(Z. 808) Amalie Kouvrzek, Kinderwärterin;
(Z. 815) Olga Trübswasser, Kindergärtnerin;
(Z. 819) Therese Schwarz, Wäschereiarbeiterin;
(Z. 821) Karl Savara, Hausarbciter;
(Z. 806) Antonia Prinz, Pflegerin;
(Z. 807) Alma Albrecht, Pflegerin;
(Z. 813) Karoline Zeglovits, Pflegerin;
(Z. 814) Emma Jöchl, Pflegerin;
(Z. 820) Leo Ertelt, Pfleger;
(Z. 827) Hermine Hromadka, Pflegerin;
(Z. 828) Rosa Wimmer, Pflegerin;
(Z. 829) Johann Liskar, Pfleger;
(Z. 830) Oswald Kröber, Pfleger;
(Z. 840) Anna Zelenka, Wäscherin;
(Z. 841) Marie Wernert, Reinigungsfrau.
Nachstehende Ansuchen um Witwenpension und Erziehungs¬

beitrag werden genehmigt:
(Z. 809) Marie Schütz, Konskriptionsamtsdirektorswitwe;
(Z. 816) Magdalena Pöcksteiner, Hilfsarbeiterswitwe;
(Z. 817) Franziska Meister, Friedhofsobergehilfenswitwe;
(Z- 837) Elisabeth Setzer, Sanitätsobergehilfenswitwe;
(Z. 839) Wilhelmine Brabcnetz, Schneiderswitwe;
(Z. 838) Therese Pfeiffer, Sanitätsobergehilfenswitwe.
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Zur Versetzung der nachgenannten Lehrpersonen in den dauern¬
den Ruhestand wird im Sinne des tz 148 , Absatz 2 des Lehrerdienst-
gesctzes die Zustimmung erteilt:

(Z . 831 ) Wenzel Steffl , katholischer Religionslehrer;
(Z . 832 ) Hilda Weiler , Volksschullehrerin.

Nachstehende Ansuchen um Lehrerurlaube werden genehmigt:

(Z . 811 ) Therese John , Gustav Moißl , Volksschullehrer , Anna
Schautroch , Hauptschullehrerin ; zum Zwecke der Dienstleistung am
Pädagogischen Institut für die Dauer des Schuljahres 1931/32 unter
Belastung der Bezüge;

(Z . 833 ) Anna Kuchinka , Hans Steiner , Johann Wetzelsberger,
Heinrich Wolf , Volksschullehrer ; zum Zwecke der Dienstleistung beim
Wiener Stadtschulrate für die Dauer des Schuljahres 1931/32;

(Z . 834 ) Josef Söllner , Volksschullehrer ; für das Referat
Sport und Körperkultur bei der M .Abt . 12 für die Dauer des Schul¬
jahres 1931/32 unter Belastung der Bezüge;

(Z . 835 ) Josef Wohlrab , Volksschullchrer ; zum Zwecke der
Dienstleistung in der Lehrmittelreparaturwerkstätte für die Dauer des
Schuljahres 1931/32 unter Belastung der Bezüge.

(Z . 843 .) Klassenvorrückungen.

Nachstehende Ansuchen um Jahresgabcn werden genehmigt:

(Z . 823 ) Helene Prohaska , Erhöhung;
(Z . 824 ) Josefine Kahofer , Erhöhung.

Ausschuß
siit MhMUMsen.

Bericht
über die Sitzung vom 28. Juli 1931.

Vorsitzender: GR . Hofbauer.
Amtsf. StR .: Weber.
Anwesende: Die GRe. Bin er , Hartmann , Hein¬

rich , Holaubek , Lutz , Millik , Rausnitz , Reis¬
mann , Rzehak, Schien  er , Marie  Schüller , S w o-
boda und Ullreich ; ferner StadtbauDior . Ing . Dr.
M usil,  die Sen .Re. Ing . Ducker,  Ing . Friedl  und Ing.
Ja eg er , die Ob.StadtbauRe . Ing . Bittner,  Ing.
Furch , Ing . Mayer,  Ing . Mazal  und Ing . Münster
und Mag.R. Dr. Holzer.

Schriftführer: Verw.Sekr. Marconi.
GR . Hofbaucr  eröffnet die Sitzung.

Berichterstatter GR . Bin er:

(Z . 253 , M .Abt . 15 b , 3117/55 . ) Die Schlosser (Beschlach ¬
arbeiten für den Wohnhausbau 15 . Hagengasse werden der Firma
Josef Kraut übertragen . Die allgemeinen und besonderen Bedingnisse
werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Berichterstatter GR . Swoboda:

(Z . 247 , M .Abt . 15 b , 3045 .) Die Tonplattenpflasterungs¬
arbeiten für den Wohnhausbau 20 . Engelsplatz , Bauteil 1, werden
der Firma S . Steiner übertragen . Die allgemeinen und besonderen
Bedingnisse werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

(Z . 248 , M .Abt . 15 b, 3045/76 a .) Die Tonplattenpflasterungs-
arbeitcn für den Wohnhausbau 20 . Engelsplatz , Bauteil 2 , werden
der Firma Tonwarenabtciluug der Niederösterreichischcn Eskompte
gesellschaft übertragen . Die allgemeinen und besonderen Bedingnissc
werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Berichterstatter GR . Reismann:

(Z . 251 , M .Abt . 15 a , 3109 .) Die Zimmermannsarbcitcn für
den Wohnhausbau 2. Schüttelstraße 9— 13, werden der Firma Auto»
Muth übertragen . Die allgemeinen und besonderen Bedingnissc werden
zustimmend zur Kenntnis genommen.

(Z . 252 , M .Abt . 15 » , 3109/59 .) Die Tischlerarbeiten für den
Wohnhausbau 2 . Schüttelstraße 9— 13 werden der Firma Johann
Wanecek übertragen . Die allgemeinen und besonderen Bedingnissc
werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Berichterstatter StR . Weber:

(Z . 254 , M .Abt . 15 b , 13/J/49 .) Die Erd -, Baumeister - und
Eisenbetonarbeitcu für den Wohnhausbau 13 . Jenullgasse 18— 26
werden der Firma „Stabil " -Baugesellschaft m . b . H . übertragen . Die
allgemeinen und besonderen Bedingnisse werden zustimmend zur
Kenntnis genommen.

Berichterstatter Mag .R . Dr . Holzer:

(Z . 246 , M .Abt . 17/1 , A 3 ) -Der Gemeinderatsausschuß IV
nimmt zur Kenntnis , daß durch den unvorhergesehenen Wassermehr¬
verbrauch im Zinshause des Bürgerladfonds der Gemeinde Wien und
in den Zinshäusern des Wiener Allgemeinen Versorgungsfonds der
Ansatz für 1931 der Kreditpost 2 a „ Steuern und Wastergebühren"
des Sondervoranschlages Nr . 28 „ Städtische Wohnhäuserverwaltung " ,
und zwar bei der Unterteilung „Zinshaus des Bürgerladfonds der
Gemeinde Wien " um 220 8 und bei der Unterteilung „Zinshäuser
des Wiener Allgemeinen Versorgungsfonds " um 580 8 überschritten
wird , so daß die Gesamterfordcrnisse 740 8 und 1360 8 betragen.
Die Mehrerfordernisse finden ihre materielle Deckung in Mehr¬
einnahmen der Einnahmepost 1 „Mietzinse " desselben Sondervoran¬
schlages und der bezüglichen Unterteilungen.

Berichterstatter Ob .StadtbauR . Ing . Münster:

(Z . 245 , M .Abt . 16 . ) Der Magistratsbericht über den Antrag
des GR . Ullreich über Siedlerwohnstraßen wird zur Kenntnis ge¬
nommen.

(Z . 257 , M .Abt . 15 a , 3109 . ) Die Tonplattenpflasterungs¬
arbeiten für den Wohnhausbau 2 . Schüttelstraße 9— 13 werden der
Firma Lederer öl Ressenyi A .-G . übertragen . Die allgemeinen und
besonderen Bediugnisse werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

(Z . 255 , M .Abt . 15 b , 19/D/49 .) Die Erd -, Baumeister - und
Eisenbetonarbeitcu für den Wohnhausbau 19 . Devrientgassc , Ausbau,
werden der Firma „Grundstein " übertragen . Die allgemeinen und
besonderen Bedinguisse werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

(Z . 256 , M .Abt . 15 b , 19/D/82 . ) Die Abgrabungsarbeitcn für
den Wohnhausbau 19 . Devrientgassc , Ausbau , werden der Firma
Jakob Pauozzo übertragen . Die allgemeinen Bedingnisse werde » zu¬
stimmend zur Kenntnis genommen.
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Bezirksvertretungen.
Sitzungen:

Simmering: 10. September, V,6 Uhr.
Hietzing: 12. September, 4 Uhr.

Allgemeine Nachrichten.
Statistische Daten über Wien für den

Monat Mai 1931.
(Mitgcteilt von der Magistratsabteilung für Statistik.)

Mai 1930 April 1931 Mai 1931
Trauungen von Wienern') . . . 1.231 1.163 1.814

davon vor : dem kath. Seelsorger 810 833 1.266
der politischen Behörde 239 183 250

Erteilte Ehedispcnse. 309 294 233
davon vom bestehenden Ehebande 201 182 120

Konfessionsänderungcn. 1.142 891 816
a) Austritte aus:

der katholischen Kirche . . . . 941 681 639
der mosaischen Konfession . 61 68 51

b) Konfefsionslosigkeitserklärunge» 760 550 558
Lebcndgcborenc . 1.662 1.429 1.565

3) Geschlecht: männlich . . . . 852 746 794
weiblich . . . . 810 683 771

b) Abstammung: ehelich. . . . 1.229 1.113 1.194
unehelich. . . 433 316 371

c) Ort der Geburt:
Anstalt. 1.256 1.139 1.239
Privatwohnung re. 406 290 326

Totgcborenc. 186 160 126
Gestorbene . 2.148 2.304 2.212

3) Geschlecht : männlich . . . . 1.137 1.163 1.145
weiblich . . . . 1.011 1.141 1.067

d) Ort des Todes:
Anstalt. 1.343 1.339 1.376
Privatwohnung re. 805 965 836

c) letzter ständiger Wohnort:
m Wien. 1.987 2.186 2.061
außerhalb. 161 118 151

d) Alter : bis 5 Jahre 187 173 140
über 5 „ 10 „ 31 33 29

. 10 15 „ 6 12 12
„ 15 „ 20 „ 44 37 40
„ 20 30 „ 149 140 145
« 30 „ 40 „ 133 152 162
. 40 . 50 232 225 244
„ 50- . 60 „ 355 420 395
. 60 Jahre 1.011 1.112 1.045

s) Wichtigere' Todesarten:
epidemische Krankheiten . . 51 69 49
Tuberkulosed.Atmungsorgane 234 266 264
Krebs. 310 312 344
Gehirnschlag. 133 106 102
organische Herzkrankheiten . 357 410 338
Arterienverkalkung. 66 86 73
Lungen- und Rippenfellentz. 179 197 176
Altersschwäche. 50 58 50

Gestorbene Säuglinge. 14» 12» 1»3
3) Geschlecht: männlich . . . . 81 69 58

weiblich . . . . 59 51 45
b) Abstammung: ehelich. . . . 88 75 75

unehelich . . 52 45 28
c) Alter bis zu einem Monat . 71 51 40

Selbstmordhandlungen. 336 325 331
u. zw. : Selbstmorde. 101 110 126

Selbstmordversuche . . 235 215 205

' ) Trauungen in und außer Wien, wenn mindestens ein Braut¬
teil seinen ordentlichen Wohnsitz in Wien hat.

aller ^ rl sowie das neuartiAS

liekert verlext und unverlext

68lerre !ek !8elie ttolrinüuslrie -V.-0.
0ampk8ä§evverk, Turnier- u. parkettkabrik
Hauptbüro : Wien, XII., UeiUIinxer Nsuptstr . S,

l 'el. N-31-2-74, N-37-0-83
ksbrlk : Wien, XI.» Annerx . 6, l 'el. 0 -19-3-66

Mai 1930 April 1931 Mai 1931
Wichtigere anzeigepflichtige

Infektionskrankheiten
Scharlach. 606 498 397
Diphtherie. 451 319 310
Schafblattern. 354 306 377

Städt . Kranken- und Wohlfahrts¬
anstalten')
a) Aufgenommene Personen . . 4.137 3.918 3.861
b) Geleistete Verpflegstage . . 574.492 554.820 571.065

dav. in Versorgungshäusern . 240.189 237.281 246.335
Anstalten für Geistes-

kranke. 164.658 161.556 166.826
Krankenanstalten . . 85.687 79.392 78.960

Rettungsdienst
Hilfeleistungen. 5.623 ^ 5.438 6.746

Städtischer Sanitätsbetrieb
Krankentransporte. 3.673 3.566 3.489

Leichenbestattung
Bestattungen. 2.234 2.301 2.075
dav. Einäscherungen. 283 325 330

Städtische Bäder
Besucher. 843.908 750.235 1,104.«>60
dav. unentgeltl. badende Kinder 49.326 48 513 59.783

Offene Fürsorge der Gemeinde
Aufwand in 100 8 . 16.812 18.603 18.267
und zwar : Erhaltungsbeiträge . 11.551 12.071 11.897

Pflegebeiträge . . . 2.594 3.502 3.476
Pslegegelder . . . 1.633 1.849 1.861
Aushilfen. 1.034 1.181 1.033

Städtische Mutterberatung
Beratungen . . . 21.156 22.793 19.304

Städtische Kindergärten
Anwesende Kinder (Tages-
durchschnitt) . . . . . . . .

Städtische Kinderhorte
6.725 7.432 7.279

Anwesende Kinder (Tages¬
durchschnitt) .

Kinderausspeisungcn
2.648 2.762 2.684

Ausgegebene Portionen . . . . 451.814 489.052 399.572

') In Wien und außerhalb.

«kiKkic « xi .m «rkir
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Oeffentliche Arbeitsnachweise
überhaupt
a) Am Monatsende:

unerledigte Stellengesuche . .
„ Stellenanbote . .

b) Im Monate erfolgte
Vermittlungen.

Insbesondere ! Arbeitsnachweis der
Stadt Wien
a) Am Monatsende:

unerledigte Stellengesuche . .
„ Stellenanbote . .

d) Im Monate erfolgte
Vermittlungen.

Arbeitslosigkeit
Unterstützte Arbeitslose . . . .
a) Geschlecht: männlich . . . .

weiblich . . . .
d) Empfänger von:

ordentlicher Unterstützung . .
Notstandsaushilfe.

Wiener Berufsberatungsamt
Erstmals Erschienene.
Erteilte Beratungen.

Schlichtungsstellen
Neugestellte Anträge auf

Schlichtung von Streitfällen
Erledigte Anträge auf

Schlichtung von Streitfällen
Bewilligte Jnstandhaltungs-

kosten in 100 8 .

Bautätigkeit
a) Baubegtnnsanzeigen . . . .
b) fertiggestellte Wohnungen . .

darunter in Gemeindebauten
a) fertiggestellte Zimmer und

Kabinette . .
darunter in Gemeindebauten

Wasser
Verbrauch in 1000 m" . . . .

Gas
Verbrauch in 1000 m' . . . .

Elektrizität
Stromerzeugung in 1000 XV8t.

Brennstoffverbrauch in 1000 t . .
davon:
a) inländische Ware in 1000 t
b) Verbrauch der Industrie . .

Spareinlagen in Wien in 1000 8

Zentralsparkaffe der Gemeinde
Wien
Konten im Einlagenverkehr . .
Spareinlagen in 1000 8 . . .
Kassaumsatz.

Städtische Versicherungsanstalt
Schadensfälle.
Ausbezahlte Beträge in 100 8

Fremdenverkehr
Angekommene Fremde . . . .

Inländer.
Ausländer .

Städtische Straßenbahnen
Geleistete 1000 Wagen-Km . .
Beförderte 1000 Personen . .

Städtische Autobuffe
Geleistete 1000 Wagen-Km . .
Beförderte 1000 Personen . .

Berkehrsunfälle.
Feuerwehr

Ausrückungen.
davon zu Bränden.

Mai 1930 April 1931 Mat 1931

93.177 121.118 114 .230
1.377 559 535

12.383 12.247 11.399

23.680 27.181 24 .276
392 390 373

1.169 855 807

75.264 95.797 87.903
53.264 72.569 66.682
22.000 23.228 21 .221

47.761 54.492 47 .467
27.503 41.305 40 .436

1.410 1.132 1.136
1.773 1.342 1.276

1.550 1.121 1.203

2.838 1.246 1213

12.014 8317 7.231

76 71 63
389 588 212
373 558 157

844 1.233 489
774 1.142 301

8.545 7.471 9.299

25.895 30.936 26.062

42.530 41.913 39.278
181.123 177.453 165.888

76.288 64.610 45 .796
17.441 18.522 15.929

1,491 .906 1,148.337 1,344 .892

351 .685 381 .025 384 .979
493 .300 540 .621 553 .932
144 .708 183.248 450 .445

1.030 797 668
3.106 2.828 2.872

56.718 43.556 53.404
17.863 15.871 17.608
38.855 27.685 35.796

12891 12.308 13.138
51.921 48 .919 53.421

307 327 331
2.577 2.739 2.597

919 656 808

375 387 459
90 129 127

Llslrircks « olrproctukttonrger.
»on » L Lo.
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-Ille Urten » r

Verürl - uncß Ssukolr
Zentrale : Vien , IX ., I ü̂rlcenstr . 17 . I ' el . ^ - 19 - 2 - 40

Mai 1930 April 1931 Mai 1931
Viehauftrieb am Markte

Rinder . 10 .858 10.087 9.743
Kälber . 7.930 8.021 7.681
Fettschweine . 13.794 7.865 6.968
Fleischschweine . 45 .554 66.561 76.823

Baubewegung
vom 29 . August bis 1. September 1931.

Ansuchen um Banbewilligungenr
Neubauten.

11.  Bezirk:  Zweifamilienhaus , Simmeringer Hauptstraße 497, von
Josef und Alfred Hönigcr , Bauführer dieselben ( H 249).

19. Bezirk:  Einfamilienhaus , Nußberggasse 25, von Pauline Bauincr,
Bauführer Robert Ferschek, Bm . (N 72).

20. Bezirk:  Städtischer Wohnhausbau , Engelsplatz , Einl .-Z . 2751, 2752,
2587, 2588, Grundstück 4313 bis 4316, von der Gemeinde
Wien , M .Abt . 15 b (14763) .

Um - und Zubauten und sonstige bauliche Herstellungen:

1. Bezirk:  Lichtreklame , Opcrnring 7, Opcrngasse 10, von Garrido
L Jahne , Bauführer A. Barber , Bm . (14675) .

2. Bezirk:  Wohnungen , Mühlfeldgaffe 16, Holzhausergasse 1, von der
Bundesbahndirektion Wien -Nordost , Bauführer Ing.
R . Kutsche, Bm . (14815).

3. Bezirk:  Benzinanlage , Lechnerstraße 4, von der „Mag " (14671).
„ „ Podium , Ungargasse 60, vom Sascha -Palast , Bauführer

Ballgesellschaft Wenzel Hartl , Bm . (14820).
„ „ Garage , Am Modenapark 7, von der Mittelständischen Bau-

und Wohnungsgenossenschaft reg. G . m. b. H ., Bauführer
Ing . Ad . Zwcrina , Bm . ( 14862).

5. Bezirk:  Autoschuppen , Wiedncr Hauptstraße 150, von Karl Frantl,
Bauführer H. Th . Kamper , Bm . (14821 ).

6. Bezirk:  Trafiklokal , Schadekgasse—Esterhazypark , von Anna Aschcrl,
Bauführer O . Laske L V . Fiala , Bm . (14652) .

7. Bezirk:  Kanalumbau , Lerchcnfelder Straße 59, von Lea Etta Pick,
Bauführer Hugo Manhardt zun ., Bm . (14896).

„ „ Kanalumbau , Myrthcngasse 17, von Lea Etta Pick, Bau¬
führer Hugo Manhardt zun ., Bm . (14897).

8 . Bezirk:  Personenaufzug , Albertgasse 51, von der Aufzugfabrik Hans
Füglister , Bauführer Allgemeine Baugesellschaft A . Porr
(14890 ).

„ „ Deckenauswechsung , Tigergaffe 11, von Mathilde Volk, Bau¬
führer H. Zipfinger , Bm . (14893).

„ „ Neonanlage , Blindengasse 6, von L. Deutsch (14894).
9. Bezirk:  Pfeilerverstärkung , Strohekgasse 13, von A Silier , Bau¬

führer B . Brusenbauch , Bm . (14693 ).
„ „ Kanal , Rögergasse 3, von Dr . L. Hamburger , Bauführer

Adalbert Schmid , Mm . (14759).
„ „ Kiosk, Währinger Straße , Clam -Gallas -Palais , von

A . Meindl , Bauführer H. Zusag , Bm . (14777).
„ „ Filmlagerraum , Alser Straße , Allgemeines Krankenhaus,

vom Bundesministerium für soziale Verwaltung (14784).
10. Bezirk:  Wohnungen , Wiener Ostbahnhof , von der Bundesbahn¬

direktion Wicn -Nordost (14726).
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11. Bezirk : Zimmer, Magazin, Vorhaus und Glashaus, Simmcringer
Hauptstraße, Kat.-Parz. 1512, von Emmerich Jakubetz,
Bauführer Alois Emil Uhlirsch, Bm. (2373).

„ „ Gemauerter Wagenschuppcu, Haindlgasse 51, von Josef
Koller, Bauführer Franz Hirn, Bm. (2369).

„ „ Zwei Zimmer, Pfaffenaugaste 24, von Franz Fahrthofer,
Bauführer Franz Hirn, Bm. (2371).

„ „ Gemauertes Gartenhäuschen, Kopalgasse 38, von Rudolf
Schafhauser, Bauführer Franz Kabelac, Bm. (2353).

13. Bezirk:  Bckohlungsanlage, Schönbrunn-Palmenhaus, von der
Schloßhauptmauuschaft Schönbrunn und Hetzendorf,
Bauführer L. GujsenbaucrL Sohu, Bm. (14624).

19. Bezirk:  Garage, Würthgasse 11, von Isidor und Valentine Keßler,
Bauführer Ing . Otto Hosfmann(W 216).

„ „ Magazin, Pfarrwiesengasfe 18, von Privoznik und Mit¬
besitzer, Bauführer LoschnerL Helmer, Bm. (P 203).

20. Bezirk:  Oeffnung in der Feucrmaucr, Hellwagstraße 32, Wehli-
straße 70, von L. Wallbaum, Bauführer Ing . Ferdinand
Schindler, Bm. (14824).

Bauliche Abänderungen:
1. Bezirk:  Salzgrics 14, E. MelcherL Ing . Steiner, Bm. (14692).
„ „ Operngasfe 11hA. Barber, Bm. (14778).
„ „ Johanuesgasse 4d, Ing . Orglmeister, Bm. (14830).
2. Bezirk:  Nordwestbahnstraße7, L. Ferdinand Hofer, Bm. (14625).
„ „ Rembrandtstraße 17, Werner L Thrul, Bm. (14703).
„ „ Große Ntohrcngasse 3K, Em. Liebesny, Bm. (14780).
3. Bezirk:  Schützengasje1, Hans Bleyer, Mm. (14655).
„ „ Rennwcg 6, linker Flügeltrakt, Ambrascrhof, Allgemeine

Bau- und Adaptierungsgesellschaft Mateju L May (14823).
4. Bezirk:  Wicdner Hauptstraße 119, M. Markt, Bm. (14781).
„ „ Wiedner Gürtel 8, Ing . A. Wellisch, Bm. (14868).
5. Bezirk:  Reinprechtsdorfcr Straße 49, A. Barber, Bm. (14653).
6. Bezirk:  Linke Wienzeile 48/50, Karl Schmid, Bm. (14701).
8. Bezirk:  Breitenfelder Straße 18, Anton Maslan, Bm. (14662).
„ „ Piaristengasfe 48, Ernest L Heinrich Seiz, Bm. (14663).
„ „ Lange Gasse 61, Ferdinand Lachinger, Bm. (14730).
9. Bezirk:  Brünnlbadgasse3, A. Barber, Bm. (14779).

11. Bezirk:  Simmeringer Hauptstraße 95, Richard Himmel, Bm. (2347).
20. Bezirk:  Hannovermarkt, Vcrkaufsstand, Wenzel Tripcs, Zm. (14604).
„ „ Klosterncuburger Straße 82, Spaungasse 17, Karl Nowak.

Bm. (14724).
„ „ Klosterneuburger Straße 42, L. Waldmann, Bm. (14864).

Abbruch von Baulichkeiten:
4. Bezirk:  Weyringergasse 12/14, von Dr. Schnabel, Ing . Egger, Karl

Rieß, Bm. (14611).
10. Bezirk:  Ostbahnhof, Abtragung zweier Wcrkstättengebäude, von K.

Skrobak, Mm. (14860).

Renovierungen r
1. Bezirk:  Johannesgasse 17, Ad. WitasekL Komp. (14694).
„ „ Universitätsstraße 11, Ing . Hans Lustig, Bm. (14718).
2. Bezirk:  Obere Augartenstraße 32, Leopold Hausenberger, Bm.

(14812).
3. Bezirk:  Vordere Zollamtsstraße 11, BauunternehmungMucha L

Schnell (14770).
„ „ Rennwcg 32, Josef Volejntk, Bm. (14776).
5. Bezirk:  Wehrgasse 26, Ing . Karl Höbart, Bm. (14807).

7. Bezirk:  Westbahnstraße 40, Matthias Petsch, Mm. (14829).
9. Bezirk:  Roßauer Lände, Roßauer Kaserne, Ing . Stigler L Rons'

Nachfolger Bügler L Jakob, Bm. (14882).
19. Bezirk:  Hutweidcngasse4, Brüder Paul, Bm. (3075).

Abänderung von Liegenschaftsgrenzen:
Grundabteilnngen:

2. Bezirk:  Wagramer Straße 14, Einl.-Z. 4166, Kat.-Parz. 4111/8
uud 4277-13, vonM. Friedmann (14798).

21. Bezirk:  Einl .-Z. 1050, Groß-Jedlersdorf, von der Gemeinnützigen
Ein- und Mehrfamilienhäuser-Baugenossenschaftr. G. m.
b. H. (14859).

Ansuchen « m Bekanntgabe (Aussteckung) von Flucht¬
linien und Höhenlagen wurden überreicht:

2. Bezirk:  Bellegardegasse, Einl.-Z. 134, Kat.-Parz. 2287/1, von Josef
Hrachowina zun. (14861).

Arbeiten und Lieferungen.
Die Behelfe(Pläne, Profile, Ausmaße, Kostenanschläge, Bedingnisse

usw.) können, falls nicht etwas anderes angegeben ist, in der betreffenden
Magistratsbauabteilung während der gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen
werden. — Die Bedingnisse können, insofern sie überhaupt verkäuflich sind,
bei der städtischen Hauptkasse zu den festgesetzten Preisen bezogen werden.
— Die Anbote sind in der in den Bedingnissen vorgeschriebenen Form zu
überreichen. — Auf verspätet einlangcnde oder nicht vorschriftsmäßig ab¬
gefaßte Anbote wird keine Rücksicht genommen. — Der Gemeinde bleibt
die freie Auswahl unter den Bewerbern, aber auch die Ablehnung aller
Anbote gewahrt. — Nähere Auskünfte werden in der betreffenden Magi¬
stratsabteilung erteilt.

Anbotausschreibungen.
M.Abt. 15b, 3115/55.

Schlosserbeschlagarbeiten
für den Wohnhausbau 20. Engelsplatz, Zentralwäscherei und

Haus 83/84.
Anbotverhandlung am 7. September, 9 Uhr, in derM.Abt.

15b, 1. Neues Rathaus, Mezzanin, Tür 39.

M.Abt. 15b. 3115/50.
Anstreicherarbeiten

für den Wohnhausbau 20. Engelsplatz, Zentralwäscherei und
Haus 83/84.

Anbotverhandlung am 10. September, 9 Uhr, in derM.Abt.
15b, 1. Neues Rathaus, Mezzanin, Tür 39.
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M .Abt . 15 b. 3131/57.

Zimmermannsarbeiten
für den Wohnhausbau 18 . Höhnegaffe.

Anbotverhandlung am 1v . September , )410 Uhr , in der M .Abt.
15b , 1 . Neues Rathaus , Mezzanin . Tür 39.

M .Abt . 27 d, 5090.

Gas -, Wasserleitungs - und Elektroinstallationsarbeiten
für den Wohnhausbau 16 . Heindlgasse.

Anbotverhandlung am 16. September , 9 Uhr Gas - und Wafser-
leitungsinstallationsarbeiten , 10 Uhr Elektroinstallationsarbeiten , in
der M .Abt . 27 d, 1. Neues Rathaus , Mezzanin , Stiege 8, bezw . 10,
Tür 21.

Kalendarium.

Die in Klammern beigesetzte Zahl bezeichnet jenes Heft des Amts¬
blattes , in dem die Anbotausschreibung ausführlich enthalten ist.

3. September , 9 Uhr . (M .Abt . 15 b.) Malerarbeiten für den Wohn¬
hausbau 15 Hagengasse (Heft 67 ) .

3 . September . Wohnhausbau 15 . Holochergaffe . ( M .Abt . 15b . )
)41v Uhr Zimmermalerarbeiten , X10 Uhr Schloffergewichts-
arbeiten (Heft 68 ).

3 . September , 10 Uhr . (M .Abt . 15 b.) Zimmermalerarbeiten für
den Wohnhausbau 21 . Jedleseer Straße , Bauteil III/ ^ (Heft 68)

7. September , 9 Uhr . (M .Abt . 15 d ) Schlofferbeschlagarbeiten für
den Wohnhausbau 20 . Engelsplatz , Zentralwäscherei und
Haus 83/84 (Heft 70 ).

10 . September , 9 Uhr . (M .Abt . 15 b .) Anstreicherarbeiten für den
Wohnhausbau 20 . Engelsplatz , Zentralwäscherei und Haus
83/84 (Heft 70 ) .

10 . September , )410 Uhr . (M .Abt . 15b . ) Zimmermannsarbeiten
für den Wohnhausbau 18 . Höhnegaffe ( Heft 70 ) .

11 . September . Wohnhausbau 16 . Arltgaffe . (M .Abt . 27 b.) 9 Uhr
Gas - und Wasserleitungsinstallationsarbeiten , 10 Uhr Elektro¬
installationsarbeiten (Heft 68 ).

16 . September . Wohnhausbau 16 . Heindlgasse . (M .Abt . 27 b.) 9 Uhr
Gas - und Wasserleitungstnstallation , 10 Uhr Elektroinstalla-
tion (Heft 70 ).

Ergebnisse.
Die mit *) bezeichnten Anbote sind sämtlich noch nicht durch-

gcrechnet , daher sind die Preise nicht endgültig.

Kcsseleinmauerungsarbeiten für die zentrale Waschküchen- und Bade¬
anlage 20 . Engelsplatz .* )

Anbotverhandlung am 27 . August.
Es offerierten in Schilling : „ Esse" 13.420 ; L. Gussenbauer L Sohn

12.850 50 ; Alfons Custodis 13.241 ; „ Feuerungstechnik " 12 .243;
E . Slavicck 5805 ausschl . P . 12; Ing . E . Mader 8745 ausschl . P . 1:
R . Kutsche 11.445 ; H. R . Heinicke 11.983-20 ; Ing . Kortschak 14.700.

Wohnhausbau 2 . Schüttelstraße 9 und 13 .*)
Anbotverhandlung am 27 . August.

Es offerierten in Schilling für die Elektroinstallations¬
arbeiten:  A .E .G .-Union 36.514 20 ; B . Spielmann 39.510 25;
Juntan L Janeschitz 47 .331 '70 ; „ Elin " 37.906 '30; K. Peter 37.65215;
Ing . A. Schmidt 37 .366 '80 ; Oesterreichische Siemens -Schuckertwerke
48 .561 10 ; Fr . Schramm 41.32780 ; Produktivgenossenschaft für Elektro¬
technik 34.929'40 ; F . Spitz 41 .02770 ; Ing . O . Kraus 39.00350;
Dr . S . Defris 36.870 75 ; Ing . R . Müller 41.150 86; „ Ericsson " 38.79110;

für die Gas - und W a s s e r l e i t u n g s i n sta l l a t i o n s-
ar beiten: „Thermotechnik " 55.290-35 ; G . Rumpel A.-G . 55.382-25;
Max Wukovic 59.74995 ; H . Blasl 60 .116 55; Gebrüder Medek 53.44810;
Ing . Weil 59.89327 ; M . Sprinzl 57 .029 45 ; A. Sauer 51.747 50:
Ignaz Skopek 59.176 55 ; Ing . L . Fischer 55.26212 ; „ Kraft und Wärme"
56.858 23 ; Peter Mikyska 55 .828 '10 ; Pöhlmann L Komp . 54.09050;
I . Horvath 58.78230.

Kundmachungen.
Veränderliche Gebühren für die Benützung des Wiener Zcntral-

viehmarktes St . Marx.

Die Grundgebühr beträgt 1 5 37 x. Die Marktgebühren betragen
sonach 1. Rindermarkt : Für ein Rind 1 8 37 g. 2. Jung - und Stechvieh¬
markt : Für ein Kalb , lebend oder ausgeweidet , 23 g, für ein Schwein,
ausgeweidet , oder ein Spanferkel 27 g, für ein Schaf , eine Ziege oder ein
Lamm , lebend oder ausgeweidet , 9 g. 3. Schweinemarkt : Für ein Schwein
27 x . 4. Schafmarkt : Für ein Schaf 9 8 - (Für Geflügel und Lebensmittel
für die zum Markte gehörige Einrichtungen benützt werden , betragen die
Gebühren , soweit sie nicht im Stücktarife der Großmarkthalle , Abteilung
für Fleischwaren , aufgezählt sind, für 100 KZ 5 8- Für das Ansleihen
einer Kälberwaage beträgt die Gebühr pro Tag 1 8 03 A.)

Die Stallgebühren betragen für jeden angefangenen Tag für ein
Rind 11 8, für alle übrigen Tiere 1 8 - Wird ein Tier nicht in den
Stallungen , sondern in anderen Räumen eingestellt , so ist nur die halbe
Gebühr zu entrichten.

Die Versicherungsgebühren betragen für ein lebendes Rind für
jeden angefangenen Tag 3 8, für ein lebendes Fettschwein pro Woche
5 8, für ein lebendes Jungschwein oder Kalb pro Woche 3 8, für jedes
andere lebende Tier pro Woche 1 8-

Diese Gebühren gelten für die Zeit vom 1. bis einschließlich
30. September 1931 . (M .Abt . 42. 2249/1 .)

Veränderliche Gebühren für die Benützung des Pferdemarktes sowie
für die Benützung der Wiener Kontumazanlage zum Zwecke der
Durchführung von Pferdeschlachtungen und der Abhaltung des

Kontumazschlächterpferdemarktes.

Die Grundgebühr beträgt 1 8 37 8- Es stellen sich sonach : Die
Marktgebühren für ein auf den Markt der Schlächterpferde gebrachtes Tier
auf 1 8 37 8, für ein auf den Markt der Gebrauchspferde gebrachtes Tier
auf 1 8 71 8. für ein auf den Markt der Kontumazschlächterpferde ge¬
brachtes Tier auf 1 8 37 g ; die Schlachtgebühren in der Wiener Kon¬
tumazanlage für das Stück Einhufer auf 5 8 48 8- Die Einbringgebühr
für jedes direkt , das ist ohne Berührung des Pferdcmarktes in das Schlacht¬
haus Angebrachte lebende Tier oder für das Einbringen von Schlächter¬
pferden in der Haut auf 1 8 37 8- Die Stallgebühr für ein Pferd für
jeden angefangenen Tag auf 11 g - Wird ein Tier nicht in den Stallungen,
sondern in anderen Räumen des Pferdemarktes oder der Kontumazanlage
eingestellt , so ist nur die halbe Gebühr zu entrichten.

Diese Gebühren gelten für die Zeit vom 1. bis einschließlich
30. September 1931 . (M .Abt . 42, 2249/11 .)

Veränderliche Gebühren für die Benützung der Rinderschlachthäuser.

Die Grundgebühr beträgt 1 8 37 8 - Es stellen sich sonach:
1. Die Schlachtgebühren für ein Rind auf 5 8 48 8, für ein Kalb

auf 69 8, für ein Schaf oder Ziege auf 46 8, für ein Lamm oder Kitz
auf 27 8, für ein Stück Geflügel oder sonstiges Kleintier auf 14 8-

2. Die Aufarbeitungsgebühr für das Aufarbeiten eines im Schlacht¬
hause geschlachteten Rindes für Wurstzwecke rc. (sogenanntes Ausbeineln)
auf 2 8 74 8, für das Aufarbeiten des in ein Schlachthaus Angebrachten
Fleisches für Wurstzwecke rc. für je 50 Kg auf 1 8 37 8-

3. Die Einbringgebühren für ein Rind auf 1 8 37 8, für ein
Kalb aus 23 8, für ein Schwein auf 27 8, für ein Schaf , eine Ziege oder
ein Lamm (Kitz) auf 9 8, für 100 ic8 Fleisch oder Fettwaren auf 55 8-

4. Die Benützungsgebühren für die Benützung von Räumen zur
Uebernahme , Einlagerung , Untersuchung und Aufteilung von Fleisch und
Fleischwaren , sei es in frischem oder konserviertem Zustande , sowie von
tierischen Abfallprodukten und sonstigen Gegenständen , und zwar a ) von
Schlachthallen und mit Aufzügen eingerichteten Schlachtkammern per
Schlachtstand und Tag auf 69 8, b) von Schlachtkammern ohne maschi¬
nelle Einrichtung für je 1 na' und Tag auf 5 8-

5. Die Slallgebühren , soweit eine Einstallung über das Ende
einer Betriebswoche stattfindet , für ein Rind oder Pferd für jeden ange-
sangenen Tag 11 8, für jedes andere Tier für jeden angefangenen Tag
aus 1 8- Wird ein Tier nicht in Stallungen , sondern in anderen Räumen
des Schlachthauses eingestellt , so ist nur die halbe Gebühr zu entrichten.

6. Sonstige Gebühren : a ) Für die Zuweisung eines Wagenauf¬
stellungsplatzes 5 8 48 8 ! d) für den Bezug von Innereien und Haut¬
ausschnitt für je 500 k8 oder weniger 2 8 74 g-

Diese Gebühren gelten für die Zeit vom 1. bis einschließlich
30. September 1931 . (M .Abt . 42 , 2249/III .)

Veränderliche Gebühren für die Benützung der Großmarkthalle
(Abteilung für Fleischwaren ) .

Die Grundgebühr beträgt 1 8 37 8- Es stellt sich sonach der Stück¬
tarif für Fleisch - und Fettwaren sowie für andere in diesem Tarife nicht
ausdrücklich angeführte Waren in Mengen zu 100 k8 auf 55 8, für Kälber
per Stück auf 23 8, für Schafe , Lämmer , Ziegen , Rehe , Gemsen , Damwild
und Mufflons per Stück auf 9 8, für Schweine , Ferkel und Wildschweine
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per Stück 27 8, für Hirsche per Stück auf 55 8, für Hasen und Kaninchen
per Stück aus 11 8, für Gänse per Stück auf 22 8, für Haus- und
sonstiges(WUd)geflügel per Stück aus 11 8-

Diese Gebühren gelten für die Zeit vom 1. bis einschließlich30. September 193t. (M.Abt. 42, 2249,1V.)

Veränderliche Gebühren für die Benützung des städtischen Schweine¬
schlachthauses.

Die Grundgebühr beträgt1 8 37 8- Es stellt sich sonach die Schlacht¬
gebühr für ein Schwein bis einschließlich 35 k8 auf 1 8 10 8, für ein
Schwein bis einschließlich 100 k8 auf 2 8 06 8, für ein Schwein über
100 k8 auf 2 8 74 81 die Einbringgebühr für jedes direkt(insbesondere
nicht über den Zentralviehmarkt) in das Schlachthaus eingebrachte Stückauf 27 8! die Stallgebühr, soweit eine Einstallung über das Ende einer
Betriebswoche stattfindet, für jeden angefangenen Tag auf 1 8.

Diese Gebühren gelten für die Zeit vom 1. bis einschließlich30. September 1931. (M.Abt. 42, 2249V.)

Veränderliche Gebühren für die Benützung der Wiener Kontumazanlage.
Die Grundgebühr beträgt1 8 37 8- Es beträgt sonach:
Die Marktgebühren für ein Rind 1 8 37 8, für ein Schwein

(Spanferkel) 27 8, für ein Kalb 23 8, für ein Schaf, eine Ziege oder ein
Lamm 098- (Für Geflügel und Lebensmittel, für die zum Markte gehörige
Einrichtungenbenützt werden, sind, soweit sie im Stücktarife der Groß-
markthalle, Abteilung für Fleischwaren, aufgezählt sind, die auf eine durch
zehn teilbare Zahl abgerundeten Gebühren nach diesem Tarife, sonst eine
Gebühr von 5 8 für 100 k8, für das Ausleihen einer Kälberwaage eine
Gebühr von 1 8 03 8 Pro Tag, für die Benützung der Markteinrichtungen
anläßlich der Ueberführung notzuschlachtender Tiere von der Ausladerampein die Kontumazanlage oder in den Seuchenhof eine Gebühr für Rinder
von 68 85A, für Schweine oder sonstige Kleintiere von 18 378 zu entrichten.)

Die Stallgebühren für die Einstallung in den Verkaufshallen oder
Sammelstallungen für jeden angefangenen Tag: für ein Rind 11 8, füralle übrigen Tiere 18 , für die Einstallung von Tieren in anderenRäumen die Hälfte der vorstehenden Gebühren.

Die Versicherungsgebührenfür ein Stück Rind für jeden angefangenen
Tag 3 8, für ein Stück Fettschwein pro Woche5 8, für ein Stück Jung¬
schwein oder ein Stück Kalb pro Woche3 8, für alle übrigen Tiere proWoche1 8-

Die Schlachtgebühren für ein Rind 5 8 488, für ein Kalb 69 8,
für ein Schaf oder eine Ziege 46 8, für ein Lamm oder Kitz 278, fürein Stück Geflügel oder sonstiges Kleintier 148, für ein Schwei» bis ein¬
schließlich 35kß 18 10 8, für ein Schwein bis einschließlich 100 kg 2 3 06 8,für ein Schwein über 100 kg 2 8 74 8-

Die Aufarbeitungsgebühr für das Aufarbeiten eines in der Kontu¬
mazschlachtanlage selbst geschlachteten Rindes für Wurstzwecke usw. (soge¬nanntes Äusbeineln) 2 8 74 A.

Die Benützungsgebühren von Schlachthallen per Schlachtstand 69 8,
von sonstigen Räumen für je einen Quadratmeter und Tag 5 A.

Die Einbringgebühr für jedes unmittelbar in die Kontumazschlacht¬
anlage oder in den Seuchenhof eingebrachte Stück Tier so hoch wie dieMarktgebühr.

Diese Gebühren gelten für die Zeit vom 1. bis einschließlich30. September 1931. «M.Abt. 42. 22I9/VI.)

Durchführung des neuen Ticrscuchenübereinkommens mit Ungarn.
Das Bundesininistcrium für Land- und Forstwirtschaft hat mit

Erlaß vom >. August >931, Z. 2S.529/Vt.-V, betreffend die Durchführung
des neuen Tiersenchenübcrcinkommensmit Ungar», an die Aemtcr aller
Landesregierungen nachstehendes eröffnet:

Das mit dem Königreiche Ungarn anläßlich des Abschlusses des
neuen Handelsvertrages vom 30. Juni 1931 vereinbarte, im Jahrgange
1931 des Bundesgesetzblattes unter Nr. 199 verlautbarte neue Abkommen,
betreffend den Verkehr mit Tieren, tierische» Rohstoffen und Produkten
(Ticrseuchcnübereinkommcn), samt Anlage (Bestimmungen über die Des¬
infektion der Eiscnbahnviehwagen und Schiffe) und Schlußprotokoll ist
am 19. Juli 1931 in Wirksamkeit getreten.

Mit Rücksicht hierauf sieht sich das Bnndcsministcrium für Land-
und Forstwirtschaft unter Aufhebung des hierortigcn Erlasses vom11. August 1926, Z. 19.231/M.-V (M.Abt. 43. 4013/26 vom 20. August1926) zu nachstehenden Verfügungen veranlaßt:

Die geinäß Artikel2 vorgeschriebenen staatstierärztlichen Bescheini¬
gungen sind auf den Ursprungszeugnissen(Viehpässen) nach beiliegendemMuster (Beilage 1) auszustcllcn.

Die Ausstellung der Ursprungszeugnisse für tierische Teile, Er¬
zeugnisse und Rohstoffe, sowie Gegenstände, welche Träger des An-
stcckungsstoffes von Tierseuchen sein können, hat nach dem beiliegenden
Muster (Beilage 2) zu erfolgen. Bei Fleischscndungcn sind die vorge¬
schriebenen Bescheinigungendurch einen behördlichen Tierarzt nicht außer¬
acht zu lassen. Abgesehen von den nach Artikel 2, Absatz9, des Tier-
seuchenübcreinkommensbeizubringenden Zertifikaten, muß bei aus rohem
Schweinefleisch hergestellten Lebensmitteln, die zum Genuß in unge¬
kochtem oder ungebratcncm Zustande bestimmt sind, wie sogenannte Roh-
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Würste(Mettwürsteu. dgl.), Westphäler Schinkenu. dgl. der Nachweis
vorliegen, daß die Waren aus Schweinefleisch heraestellt sind, das auf
Trichinen untersucht wurde. Würste, die nach ihrer Zusammensetzungund
Erzeugnngsart als Salami anzusehen sind, fallen nicht unter diese Be¬stimmung.

Als Gemcindegebietevon mehr als 150 Quadratkilometer(Schluß-
Protokoll, Punkt 6), in welchen nach Maßgabe ihrer Konfiguration und
der dadurch bedingten veterinärpolizeilichen Sicherstellung eine Unter¬
teilung in kleinere Rayons besteht, kommen dermalen in Ungarn die in
der Beilage 3 erwähnten Orte in Betracht. Bei der Einfuhr von Tieren
aus diesen Orten hat die staatstierärztliche Bescheinigung lediglich denauf die Seuchenfreiheit der Herkunftsrayons sowie der Nachbarrayons,
beziehungsweise auch der etwa in Betracht kommenden Nachbargemcindcn
erforderlichen Hinweis zu enthalten. In diesem Falle muß jedoch in den
Ursprungszeugnissen außer dem Namen der betreffende» Munizipalstadt
oder Stadt, auch die Nummer in römischen Ziffern und der Name des
Rayons, aus welchem die Tiere stammen, ersichtlich gemacht sein.

Bei der Einfuhr von Tieren aus den Mastanstalten in Nagyteteny,
Köbanya, Bares, Györ und Bckescsaba nach den in der Beilage 4 ge¬
nannten Schlachtviehmärkten und Schlachthäusern in Oesterreich braucht
nur die Seuchcnfreihcit der Mastanstalt staatstierärztlich bestätigt zuwerden.

Zur Ausstellung der im Schlußprotokoll unter Punkt 16 erwähnten
Zertifikate für Renn- und Trabrennpferde, sowie für Pferde zu Preis¬
reiten und Rciterspielcn sind derzeit einerseits der Jockcyklub in Wien,der Trabrennverein in Wien, der Reit- und Poloklub in Wien, sowieder Trabrcnnvcrein in Baden bei Wien, anderseits der Jockcyklub in
Budapest und der Budapester Trabrcnnvereinermächtigt.

Die dermalen bestehenden Vorschriften über die tierärztliche Unter¬
suchung der mittels Eisenbahn oder Schiff zum Transporte gelangenden
Einhufer und Klauentiere vor der Verladung bleiben unberührt. Die tier-
ärzlichc Bescheinigung der Vichpässe und Untersuchung der Tiere vor dem
Transporte mittels Eisenbahn oder Schiff kann nur von staatlich an-
gestellten oder von der Staatsbehörde hiezu besonders ermächtigten Tier¬
ärzten rechtsgültig vorgenommen werden.

Bei geschlachtetem Geflügel, für das nach den Bestimmungen dieses
Vertrages lediglich ein Ursprungszeugnis beizubringen ist, bedarf es im
privaten Reiseverkehre keines solchen.

Der gegenseitige Verkehr mit Tieren, einschließlich des Haus¬
geflügels, mit tierischen Teilen, Erzeugnissen und Rohstoffen, sowie
Gegenständen, die Träger des Ansteckungsstoffcs von Tierseuchen sein
können, zwischen den beiden Vertragsstaaten ist an bestimmte Eintritts¬
stationen gebunden und dortselbst einer tierärztlichen Kontrolle unter¬
worfen.

Als Eintrittsstationenkommen derzeit in Betracht:
1. Im Verkehr aus Ungarn nach Oesterreich: .
äs Im Eisenbahnverkehr: Deutschkreuz, Hegyeshalom, Lutzmanns¬burg, Pamhagen, Rattersdorf-Liebing, Rechnitz. Sopran, Strem und

Szt.-Gotthard; '
k) im Straßenverkehr: Halbturn, .Kittsce, Nickelsdorf, Rattersdorf-

Liebing, Rechnitz, Strem;
mit grenzticrärztlicher Abfertigung- in Sopran: Baumgartcn,

Dentschkrcuz, Klingenbach, Loipersbach, Mörbisch, Neckenmarkt, Schattcn-dorf, St .-Margareten;
mit grenzticrärztlicher Abfertigung in Szt.-Gotthard: Hciligcn-kreuz, Mogcrsdorf, Neumarkta. d. R.;
a) im Verkehr auf der Donau: Wien.
2. Im Verkehr aus Oesterreich nach Ungarn:
a) Im Eisenbahnverkehr: Csepreg, Esterhaza, Hegyeshalom,

Köszeg, Könnend, Sopran, Szt. Gotthard, Szombathelh;
I>) im Straßenverkehr: Bozsock, Köszeg, Magyarovar, Oroszvar,

Pinkamindszent, Sopran, Szt.-Gotthard, Torony;
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o) im Verkehr auf der Donau : Gönhü und Szob.
Hiebei ist zu beachte», daß eine Abänderung oder Ergänzung

dieser Eintrittsstationen nur im gegenseitigen Einvernehmen der beiden
Vertragsteile zulässig ist.

Renn - und Trabrennpferde , sowie Pferde für Preisreiten und
Rciterspicle und ihre Bcglcittiere unterliegen , sofern sie mit den vorge¬
schriebenen Begleitpapieren gedeckt sind, bei ihrer Einfuhr nach Oesterreich
keiner grenztierärztlichen Untersuchung . Derartige Tiere sind lediglich bei
der Ausladung tierärztlich zu untersuchen.

Bei lebendem Geflügel , welches in einzelnen Stücken in Pcrsoncn-
zügen als Handgepäck befördert wird , kann bis auf weiteres von der tier¬
ärztlichen Grenzkontrolle abgesehen werden.

Die im Artikel 3, Absatz 1 des Tierseuchcnübereinkommens vor¬
gesehene Zurückweisung wird sich in der Regel nicht nur auf alle kranken
und verdächtigen Tiere , sondern überhaupt auf alle Sendungen zu er¬
strecken haben , deren Ursprungs - und Gesundheitszeugnisse nicht in vollster
Ordnung sind. Jede Beanständung hat der Grcnzkontrolltierarzt , welcher
die Amtshandlung vorgenommen hat , abgesehen von dem an die zu¬
ständige politische Bezirksbehörde hierüber zu erstattenden Berichte , mittels
amtlicher Korrespondenzkarte dem Bundesministerium für Land - und
Forstwirtschaft sofort anzuzeigcn . lieber Wunsch der Partei kann jedoch
vor Durchführung der Zurückweisung der beanstandeten Transporte unter
Angabe der erforderlichen Daten (Art der Sendung , Herkunft , Bestim¬
mung und Grund der Beanständung ) eine hicrortige Weisung cingcholt
werden.

Bei Seuchenkonstatierungen erst nach erfolgtem Grenzübcrtritte im
Bestimmungslande (Artikel 3, Absatz 3) ist das amtliche Erhebungs-
Protokoll im Wege der Landcsbehörde ohne Verzug anher vorzulegcn.

Bezüglich der vorgeschricbcncn Verständigung eines Delegierten des
ausführendcn Staates werden weitere Weisungen nach Bestellung eines
solchen Nachfolgen.

Die Grenzbczirksbehördcn haben den Seuchenstandsverhältnissen in
den benachbarten ungarischen Grenzbczirken wie bisher andauernd ein
aufmerksames Augenmerk zuzuwendcn und im Falle des Ausbruches von
ansteckenden Tierkrankhcitcn an oder in der Nähe der Grenze die gemäß
K 5 des Ticrscuchengcsehes erforderlichen Verfügungen , selbstverständlich
unter Bcdachtnahme auf Punkt 12, letzter Absatz des Schlußprotokolles,
sofort zu treffen . Hierüber ist auch den Verwaltungsbehörden erster In¬
stanz der von der Beschränkung oder dem Verbote betroffenen ungarischen
Grcnzbezirke ohne Verzug direkt Mitteilung zu machen. Dasselbe hat zu
geschehen, wenn derlei Beschränkungen oder Verbote außer Wirksamkeit
gesetzt werden.

Nach Punkt 2 des Schlußprotokolles dürfen im gegenseitigen
Verkehr zur Schlachtung bestimmte Tiere nur unmittelbar mittels Eisen¬
bahn in öffentliche , vetcrinärpolizcilich überwachte und mit den gehörigen
Einrichtungen versehene Schlachthäuser und Schlachtviehmärkte gebracht
werden . Hiefür kommen in Oesterreich bis auf weiteres die in der Bei¬
lage 4 verzeichnten Schlachthäuser und Schlachtvichmärkte in Betracht.
Derartige Tiere sind stets der schleunigen Schlachtung zuzuführcn , wor¬
auf besonders zu achten sein wird.

Der Verkehr mit Schlachtgeflügel ist auch in zu diesem Zwecke
zugclasscne Gcflügelmästcreien und -schlächtercien gestattet . Die für diesen
Verkehr im dortigen Verwaltungsgebiete in Betracht kommenden Betriebe
sind anher bekanntzugeben . Bis zur endgültigen Aufstellung des fraglichen
Verzeichnisses hat es in dem Verkehre mit Schlachtgeflügel aus Ungarn
nach Oesterreich bei dem bisherigen Vorgänge zu verbleiben.

Aus seuchcnfreien Gemeinden der auf Grund des Artikels 5 ge¬
sperrten Gebiete stammende Schlachttiere (Rinder , Schafe , Ziegen,
Schweine und - Pferde ) können nach den öffentlichen , vctcrinärpolizeilich
überwachten und mit den gehörigen Einrichtungen versehenen Schlacht¬
häusern in Wicn -S4 . Marx und Wiener -Neustadt sowie nach der Kon-
tumazanlage in Wicn -St . Marx zur sofortigen Schlachtung cingcführt
werden.

Wenn es sich um eine wegen Schweinepest oder Schweinescnche
getroffene Verkchrsbcschränkung handelt , so ist die Einfuhr von Schlacht¬
schweinen aus seuchenfreien Gemeinden auch nach dem Zentralvichmarktc
in Wicn -St . Marx zulässig . Auch können aus seuchenfreien Mastanstalten
der auf Grund des Artikels 5 gesperrten Gebiete Schlachtschweine nach dem
Zentralvichmarktc in Wicn -St . Marx cingcführt werden . Dermalen kommen
hiefür die Mastanstalten in Naghtetenh , Köbanya , Bares , Györ und
Bekcscsaba in Betracht.

Schließlich ist die Einfuhr von aus scuchenfrcien Gehöften lräumlich
selbständigen Stallunaen und Szallasen ) stammenden Schlachtschwcinen
nach der Kontumazanlaac in Wien -St .-Marx zulässig.

In allen diese» Fällen ist sonach auf den Ursprungszeugnissen nur
die Seuchenfrethcit der betreffenden Gemeinden , Mastanstalten oder Gehöfte
entsprechend amtstierärztlich zu bescheinigen.

Selbstverständlich muß vorausgesetzt werden , daß derlei Einfuhren
nur unter Beachtung des vorhandenen Fassungsraumes der in Betracht
kommenden Schlachthäuser erfolgen , widrigenfalls sich vom veterinär-
polizeilichen Standpunkte die Notwendigkeit ergibt , aus Kosten und Gefahr
der Parteien über diese Sendungen anderweitige Dispositionen zu treffen.

Der gegenseitige Verkehr mit Tieren , welche nicht zur Schlachtung
bestimmt sind (Zucht - und Nutztiere ), ist, mit Ausnahme der Einhufer,
nunmehr nur auf Grund einer vom Jmportstaate vorher erteilten fallweisen
Bewilligung zulässig.

In Oesterreich ist zur Erteilung dieser Bewilligung das Bundcs-
ministerium für Land - und Forstwirtschaft zuständig.

Die Einfuhr von Zuchttieren von den jährlich in Wien und Budapest
stattfindenden Zuchtvichmärkten (Ausstellungen ) ist an eine vorher erteilte
fallweise Bewilligung des Jmportstaates nicht gebunden.

Für die aus Ungarn nach Oesterreich eingcführten Zucht - und Nutz¬
tiere haben bis auf weiteres nachstehende vcterinärpolizcilichc Vorsichts¬
maßnahmen strengste Anwendung zu finden.

1. Alle zur Einfuhr gelangenden Rinder und Einhufer müssen beim
Grenzübertritt auf Kosten der Partei gekennzeichnet werden . Die Kenn¬
zeichnung hat im Sinne der hierortigen Erlässe vom 29. März 1927,
Z . 35.260/Vt .-V/1926 (M .Abt . 43 , 1687 vom 7. April 1927) und 1. De¬
zember 1927, Z . 29.874/M .-V (M .Abt . 43 , 5663 vom 24. Dezember >927)
durch Tätowierung zu geschehen. Die dnrchgeführte Kennzeichnung ist auf
den einzelnen Viehpässen zu vermerken . Die einführenden Parteien sind
verpflichtet , bei der Kennzeichnung Beihilfe zu leisten.

2. Rinder , Schafe , Ziegen und Geflügel sind einer 14tägigeu,
Schweine einer 40tägigen amtstierärztlichcn Observation , abgesondert von
anderen Klauenticrc », beziehungsweise Geflügel , auf Kosten der einfüh¬
renden Partei im Bestimmungsorte zu unterwerfen . Sie dürfen erst nach
Ablauf dieser Frist und nach anstandsloscm amtstierärztlichcn Befund zum
Verkehre zugelasscu werden.

3. Hinsichtlich der zur Einfuhr gelangenden Schweine bleibt es dem
Ermessen des Amtes (Magistrates ) überlassen , eine geeignete Kennzeich¬
nung der Tiere , falls dies zur Durchführung der Observation für nötig
erachtet wird , ans Kosten der Partei im eigenen Wirkungskreise anzuordnen.

4. Einhufer sind entweder beim Grenzübcrtritte oder unmittelbar
nach ihrer Einbringung im Bestimmungsorte auf Kosten der einführenden
Partei nach eingehender klinischer Untersuchung der Malleinaugenprobe
lHautprobc ) unter sorfältigster Berücksichtigung der Bestimmungen der
seinerzeitigen Erlässe vom 4. April 1917, Z . 15.893 (Vct .A .Dion . Z . 967/l7)
und 12. April 1919 , Z . 8661 (Vct .A .Dion . Z . 911/19 ), zu unterziehen.
Sie dürfen erst dann in den Verkehr gebracht werden , wenn ein vollkommen
sicheres Urteil über ihren scuchenunbedenklichen Gesundheitszustand vor¬
liegt . Zur Durchfuhr bestimmte Einhufer untcrliegxn nicht dem diagno¬
stischen Verfahren.

Die Grenzkontrolltierärzte sind strengstens zu verhalten , in einem
jeden Fall über den Abgang von Tieren die zuständige politische Bezirks-
bchörde des Bestimmungsortes unter Angabe der erforderlichen Daten über
die Herkunft , Art und Bestimmung der Sendung zuverlässig ans Kosten der
Partei telegraphisch zu verständigen.

Frisches oder durch ein Kälteverfahren konserviertes Fleisch , welches
zum Exporte in das Gebiet des anderen vertragschließenden Teiles be¬
stimmt ist, muß von Tiere » gewonnen sein, die in einem unter ständiger
tierärztlicher Kontrolle stehenden öffentlichen oder Exportschlachthause
geschlachtet worden sind. Gemäß Punkt 3 des Schlußprotokolles muß
solches Fleisch mit den vorgeschriebenen Stempclzcichen versehen sein.

Bezüglich der Einfuhr von Fleisch und Fleischwaren aus dem
Königreiche Ungarn nach Oesterreich sind die Bestimmungen der hter-
ortigen Erlässe vom 8. Jänner 1929 , Z . 40.552/Vt .-V/1928 ' (M .Abt . 43,
695, vom 1. Februar 1929) und vorn 22. Jänner 1931 , Z . 48 .489,
M .-V/1930 (M .Abt . 43. 378/31/7 vom 3. Februar 1931) maßgebend . Die
zur Einfuhr gelangenden geschlachteten Kälber müssen die vorgeschriebenen
Merkmale der Kälberreife aufweisen und , wenn sie der Simmentaler Rasse
angehören , ein Durchschnittsgewicht der Waggonladung von 50 kg haben,
wobei jedoch kein Kalb ein Gewicht unter 45 lex- haben darf ; wenn die
Kälber anderen Rassen angehören , müssen dieselben ein Durchschnitts¬
gewicht der Waggonladung von 45 KZ aufwcisen , wobei kein Kalb unter
40 ÜA schwer sein darf.

Die Bestimmungen des Tierseuchenübereiukommcns beziehen sich
nicht auf die Einfuhr von Pferdefleisch.

Fleisch und Flcischwarcn unterliegen in ihrem Bestimmungsorte
der vorgeschriebenen sanitäts - und veterinärpolizcilichen Untersuchung . Für
die Untersuchung , Beurteilung , weitere Behandlung und Kennzeichnung
haben die hierüber bestehenden Vorschriften Anwendung zu finden.

Eine besondere Aufmerksamkeit haben die Grenzkontrolltierärzte den
Bestimmungen des Punktes 4, Absatz 1 des Schlußprotokolles zuzuwenden
und demgemäß Transporte von Tieren nur dann zur Durchfuhr zuzulassen,
wenn Sicherheit besteht, daß das Bestimmungsland oder das nächste
Durchfuhrland die Transporte unter allen Umständen übernehmen . Der¬
malen dürfen aus Ungarn nach Italien bestimmte Sendungen von Tieren
überhaupt , ferner nach der Schweiz bestimmte Stier -, Ochsen-, Schaf -,
Schweine -, Pferde - und Geflügcltransporte sowie über die Schweiz nach
Frankreich bestimmte Rinder -, Schaf -, Schweine - und Geflügcltransporte
bei anstandslosem grcnzticrärztlichen Befunde und beim Vorliegen konven¬
tionsmäßiger Ursprungszeugnisse (Artikel 2) zur Durchfuhr zugclassen
werden . Im übrigen werden die Grenzkontrolltierärzte über alle auf den
Durchsuhrsverkehr bezughabenden Verfügungen dritter Staaten auf kür¬
zestem Wege in Kenntnis gesetzt werden/

Punkt 18 des Schlußprotokolles betrifft den sogenannten Eisenbahn¬
durchgangsverkehr (Strcckenzugsverkehr ) .

Wegen der laut Artikel 8 des Ticrscuchenübereinkommens gleich¬
zeitig mit dem letztere» vereinbarten Bestimmungen über die Reinigung und
Desinfektion von Eisenbahnvichwagen und Schiffen wird ans die zugleich
mit dem Tierseuchenübcreinkommen im Bundesgesetzblatte enthaltene
Verlautbarung verwiesen . Den politischen Bczirksbehörden , beziehungs¬
weise den die Untersuchung der Tiere beim Eisenbahn - und Schiffstrans-
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Porte besorgenden tierärztlichen Organen , obliegt demnach die Verpflich¬
tung , in Fällen , in welchen die verschärfte Art der Desinfektion Platz zn
greisen hat , die erforderliche Anordnung rechtzeitig zn treffen und den zu¬
ständigen Organe » der betreffenden Transportuntcrnchmungcn bckanntzu-
geben. Abgesehen davon haben die politischen Bezirksbchörden den Eisen¬
bahnstationen , damit diese der ihnen hinsichtlich der verschärften Desinfektion
obliegenden Pflicht Nachkommen können , den Ausbruch und das Erlöschen
der Maul - und Klauenseuche in einem weniger als 2« km von der betref¬
fenden Station entfernten Orte jederzeit sofort bekanntzugeben.

<M.Abt . 43, 2553 .)
Beilage 1.

Klausel der amtsticrarztlichen Bescheinigungen auf den Ursprungs¬
zeugnissen.

и) Für Einhufer:  Es wird hiemit bescheinigt , daß zur Zeit
der Absenkung im Herkunftsorte dieses bei der tierärztlichen Untersuchung
gesund befundenen Tieres eine anzeigepflichtige , auf Einhufer übertragbare
Krankheit nicht herrschte und daß auch weder im Herkunftsorte noch in
den Nachbargemeinden die Beschälseuche innerhalb der letzten 40 Tage
geherrscht hat . Auch ist nicht zur amtlichen Kenntnis gelangt , daß im
Herkunftsorte die ansteckende Blutarmut der Pferde weder zur Zeit der
Absendung noch innerhalb der letzten 6 Monate bestanden hat.

b) Für Rinder:  Es wird hiemit bescheinigt , daß zur Zeit
der Absendung im Herkunftsorte dieses bei der tierärztlichen Untersuchung
gesund befundenen Tieres eine anzeigepflichtige auf Rinder übertragbare
Krankheit nicht herrschte und daß auch weder im Herkunftsorte noch in
den Nachbargemeindcn die Rinderpest und die Lungcnseuche innerhalb der
letzten 6 Monate und die Maul - und Klauenseuche innerhalb der letzten
21 Tage geherrscht haben.

<?,) Für Schweine:  Es wird hiemit bescheinigt , daß zur Zeit
der Absendung im Herkunftsorte dieser bei der tierärztlichen Untersuchung
gesund befundenen Tiere eine anzeigepflichtige , auf Schweine übertragbare
Krankheit nicht herrschte und daß auch weder im Herkunftsorte noch i»
den Nachbargcmeinden die Rinderpest , Schweinepest , Schweineseuche inner¬
halb der letzten 40 Tage und die Maul - und Klauenseuche innerhalb der
letzten 21 Tage geherrscht haben.

<l) Für Schafe:  Es wird hiemit bescheinigt , daß zur Zeit
der Absendung im Herkunftsorte dieser bei der tierärztlichen Untersuchung
gesund befundenen Tiere eine anzeigepflichtige , auf Schafe übertragbare
Krankheit nicht herrschte und daß auch weder im Herkunftsorte noch in
den Nachbargcmeinden die Rinderpest innerhalb der letzten 6 Monate , die
Pockenseuchc der Schafe innerhalb der letzten 40 Tage und die Maul - und
Klauenseuche innerhalb der letzten 21 Tage geherrscht haben.

<z) Für Ziegen:  Es wird hiemit bescheinigt , daß zur Zeit
der Absenkung im Herkunftsorte dieser bei der tierärztlichen Untersuchung
gesund befundenen Tiere eine anzeigepflichtige , auf Ziegen übertragbare
Krankheit nicht herrschte und daß auch weder im Herkunftsorte noch in
den Nachbargemeindcn die Rinderpest innerhalb der letzten 6 Monate und
die Maul - und Klauenseuche innerhalb der letzten 21 Tage geherrscht haben.

к) Für Geflügel:  Es wird hiemit bescheinigt , daß zur Zeit der
Absendung im Herkunftsorte dieser bei der tierärztlichen Untersuchung
gesund befundenen Tiere eine anzeigepflichtige , auf Geflügel übertragbare
Krankheit nicht herrschte.

Für zur Schlachtung bestimmte Tiere:

' ->) Für Einhufer:  Es wird hiemit bescheinigt , daß zur Zeit
der Absendung im Herkunftsorte dieses bei der tierärztlichen Untersuchung
gesund befundenen Tieres eine anzeigepflichtige , auf Einhufer übertragbare
Krankheit nicht herrschte und daß auch in den Nachbargemeindcn die
Beschälseuche nicht geherrscht hat . Auch ist nicht zur amtlichen Kenntnis
gelangt , daß im Herkunftsorte die ansteckende Blutarmut der Pferde zur
Zeit der Absendunq bestanden hat.

b) Für Rinder:  Es wird hiemit bescheinigt , daß zur Zeit
per Absendung im Herkunftsorte dieses bei der tierärztlichen Untersuchung
gesund befundenen Tieres eine anzeigepflichtige , auf Rinder übertragbare
Krankheit nicht herrschte und daß auch in den Nachbargcmeinden die
Rinderpest , die Lungenseuche und die Manl - und Klauenseuche nicht ge¬
herrscht haben.

o) Für Schweine:  Es wird hiemit bcscheiniat , daß zur Zeit
der Absenkung im Herkunftsorte dieser bei der tierärztlichen Untersuchung
acsund befundenen Tiere eine anzeigepflichtige , auf Schweine übertragbare
Krankheit nickt herrschte und daß auch in den Nachbargemeindcn die
Rindcrvcst . Schweinepest , Schweincseuche und die Maul - und Klauenseuche
nicht geherrscht haben.

<l) Für Schafe:  Es wird hiemit beschciniat . daß zur Zeit
d- c Abscndung im Herkunftsorte dieser bei der tierärztlichen Untersuchung
c sund befundenen Tiere eine anzeigepflichtige , auf Schafe übertragbare
Krankheit nicht herrschte und daß auch in den Nachbargemeinden die
Rinderpest , die Pockenseuchc der Schafe und die Maul - und Klauenseuche
nicht geherrscht haben.

c>) Für Ziegen:  Es wird hiemit beschciniat . daß zur Zeit
der Absenkung im Herkunftsorte dieser bei der tierärztlichen Untersuchung
aesund befundenen Tiere eine anzeigepflichtige , auf Ziegen übertragbare
Krankheit nicht herrschte und daß auch in den Nachbargemeinden die
Rinderpest und die Maul - und Klauenseuche nicht geherrscht haben.

^ Anmerkung : Gemäß Punkt 10 des Schlußprotokolles ist das Vor¬
kommen der Wut bei Hunden und Katzen, der Räude bei Schafen und
Ziegen , beziehungsweise Einhufern , und das vereinzelte Auftreten von
Milzbrand , Rauschbrand , Bläschenausschlag und Rotlauf in der Hcrkunfts-
gcmciudc auf den Zeugnissen für Schlachttierc ersichtlich zu machen.

Beilage 2.

Ursprungszeugnis
für tierische Rohstoffe und Gegenstände , die Träger des Anstcckungsstoffcs

von Tierseuchen sein können.

Gültig für 10 Tage.

Herkunft *) der Ware : . .
Land : .

Verwaltungsbezirk erster Instanz : .

Name und Wohnort des Versenders : .

Bezeichnung der Ware : .

Zahl der Packstücke: . -

Gewicht der Sendung : .
Etwaige besondere Kennzeichnung : .
. (Marken , Plomben , Stempel)

Bestimmungsort der Ware : .

Angabe des Weges bis zur Eintrittsstation : .
. (eventuell „Siehe Frachtbrief ").

. , den . 193 . .

Die Ortsbehörde:

(Dienststempel ) .

Tierärztliche Bescheinigungen
für Fleisch und Fleischerzeugnisse.

(Nicht Zutreffendes streichen!)

Es wird hiemit bescheinigt, daß die in diesem Ursprungszeugnis au
geführten Waren von Tieren stammen, die in dem unter ständiger tier¬
ärztlicher Aufsicht stehenden öffentlichen Schlachthause (Exportschlachthause)
zu . geschlachtet und bei der vorschriftsmäßigen tier¬
ärztlichen Beschau sowohl im lebenden Zustande als auch nach der
Schlachtung gesund befunden worden sind.

Dieses Fleisch wurde gleichzeitig mit dem in diesem Zertifikat an¬
gebrachten Stempelzeichen versehen.

Es wird hiemit bescheinigt, daß die in diesem Ursprungszeugnis an¬
geführten Waren von Tieren stammen , die bei der vorschriftsmäßigen
tierärztlichen Beschau sowohl im lebenden Zustande als auch nach der
Schlachtung gesund befunden worden sind und daß das . Fleisch keine
Substanz enthält , deren Verwendung durch die Gesetzgebung des Be¬
stimmungslandes verboten ist.

Es wird hiemit bescheinigt, daß diese Ware aus Schweinefleisch
hcraestellt ist, das auf Trichinen untersucht und hiebei trichincnfrci be¬
funden wurde.

. , den . 193 . .
Unterschrift des behördlichen Tierarztes,

Amtssiegel und Stempelzeichen des
Fleisches.

Beilage 3.
Verzeichnis

der Gemeindegcbiete in Ungarn von mehr als 150 Quadratkilometer.
1.

Die Munizipalstadt Debreczcn  mit 9 Radons:

l . Rayon : Hortobsgycr Bezirk , Hortobägyi Kcrület.
il . „ Elcphegheser Bezirk , Elcphegyes Kcrület.

III . „ Ondoder Bezirk, Ondodi Kcrület.
IV . „ Macscr Bezirk , Macsi Kcrület.
V . „ Stadtbezirk , Varosi -Kerülct.

VI . „ Csercer Bezirk , Cserei Kerület.
VII . „ Waldbezirk , Erdösegi Kerület.

VIil . „ Intravillanwcidenbezirk , Vellegelö Kcrület.
IX . „ Szepes -Ebeser Bezirk , Szepes -Ebesi -kcrület.

*) Als Herkunftsort gilt der Ort , wo die Gegenstände gewonnen
werden , bei rohen Hörnern , Hufen , Klauen , Knochen sowie bei Stall¬
dünger auch der Ort , wo die Gegenstände zusammengebracht werden ; bei
Fleisch gilt als Herkunftsort der Schlachtort der Tiere , von denen die
Ware stammt.
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II.
Die Mnnizipalstadt Szegedin  mit 7 Rayons:

I. Rayon: Szcgcdiner Bezirk, Kerntet Szeged.
II . „ Neu-Szegcdiner Bezirk, Äeriilct Ujszeged.

III . „ Szcgcdiner-Schwarzhaltcr Bezirk, Kerülct Szcged-
Fekete földck.

IV. „ Szegedin-Szatmazer Bezirk, Kerület Szcgcd-
Szatymacz.

V. „ Szcgedin-Csengcler Bezirk, Kerülct Szeged-Csengcle.
VI. „ Szegcdin-Röszckcer Bezirk, Kerülct Szegcd-Röszke.

VII. „ Szegedin-Atokhazacr Bezirk, Kerülct Szcgcd-Atokhaza.

III.
Die Mnnizipalstadt Kccskcmct  mit 7 Rayons:
I. Rayon: Jntravillanbezirk, Bclkcrlllet.

II . „ Urret-Borbaser Bezirk, .Kerülct Urröt-Borbas.
III . „ Szcntkiraly-Fclsö-Alparcr Bezirk, Kerülct Szcnt-

kiraly-Fclsö-Alpür.
IV. „ Älsn-Ballöszög-Varosföld-Matkocr Bezirk, Kerülct

Alsö-Ballöszög-Varosföld-Matko.
V. „ Fclsö-Ballnszög-Agasegyhäza-Könesögcr Bezirk,

Kerülct Felsö-Balläszög-Agasegyhüza-Köncsög.
VI. „ Talfaja-Nyir-Szarküscr Bezirk, Kerülct Talfaja-Nyir-

Szarkas.
VII. „ Bugacs-Monostorer Bezirk, Kerülct Bugacs-Monostor.

IV.
Die Stadt Mezö - Tnr  mit 1 Rayons:

I. Rayon: Zuger Bezirk, Kerülct Zug.
II. „ Csugarer Bezirk, Kerülct Csugar.

III. „ Hckpartcr Bezirk, .Kerülct Hckpart.
IV. „ Nyomaser Bezirk, Kerület Nyomas.

Beilage 1.

Verzeichnis der Schlachtviehmärkten»d Schlachthäuser.
I. In Oesterreich:

Wien:
Schlachtviehmärkte:

1. Für Klauenticrc: Zentralviehmarkt St . Marx, Wiener Kon
tumazanlage.

2. Für Einhufer: Wiener Kontnmazanlage.
Schlachthäuser:

1. Für Rinder und Stechvich mit Ausnahme von Schweinen:
Schlachthof St . Marx, Schlachthof Meidling.

2. Für Schweine: Städtischer Schwcineschlachthof St . Marx,
Wiener Kontnmazanlage.

3. Für Einhufer: Wiener Koutumazanlagc.
N i eder öster rc i ch:

Wiener-Neustadt Schlachtviehmarkt und Schlachthaus, St . Pölten
Schlachthaus.

Oberösterreich:
Linz Schlachthaus, Wels Schlachthaus.

Steiermark:
Graz Schlachtvichmarkt und Schlachthaus, Leoben Schlachthaus.

Kärnten:

Klagensurt Schlachthaus.
Tirol:

Innsbruck Schlachthaus.

Vorarlberg:
Bregenz Schlachthaus.

II . In Ungarn:
Schlachtviehmärkte:

Budapcstcr Schlachtvichmarkt, Vudapestcr Pfcrdemarkt.

Schlachthäuser:
Budapest, Dcbreczen, Györ, Hodmezö-Vasarhely, Kecskemct,

Miskolcz, Pecs, Sopron und Szeged.

Durchführung des neuen Ticrseuchenübcrcinkvmmcns mit Zugo-
slavien.

Das Bundcsministcriumfür Land- und Forstwirtschaft hat mit
Ertast vvm t. August 1931, Z. 29Ü3O/V0-V, betreffend die Durch¬
führung des neuen Ticrscuchenübcreinkommensmit Jugoslavicn, an die
Acmtcr aller Landesregierungen nachstehendes eröffnet:

' Das mit dein » öuigreichc Jugoslavicn vereinbarte neue Tier-
scuchcnübcrcinkommcn, welches samt Schlustprotokoll, den Bestimmungen
über die Desinfektion der Eisenbahnwagen und Schiffe, sowie dem Uebcr-
cinkommen über den Weidcviehverkchrim Jahrgänge 1931 des Bundes¬
gesetzblattes unter Nr. 200 verlautbart wurde, ist am 19. Juli 1931 in
Wirksamkeit getreten.

Mit Rücksicht hierauf sicht sich das Bundesniiuisterium für Land-
und Forstwirtschaft unter Aufhebung des hierortigcn Erlasses vom
10. August >926, Z. 27216/Vt.-V (M.Äbt. 43/1116 vom 21. August 1926)
zu nachstehenden Verfügungen vcranlastt:

Ursprungs - und Gesundheitszeugnisse.
Die gcmäh Artikel 2 für lebende Tiere vorgcschricbenenstaats-

ticrärztlichen Bescheinigungen sind auf den Ursprungszeugnisse» nach bei¬
liegenden: Muster (Beilage 1) auszustcllcn, dem zum allfälligen Gebrauche
die im Artikel 1 vorgesehene französische Ucbcrsctzung beigcgcben ist
(Beilage In).

Bei Fleischscndungen sind die vorgcschricbenenBescheinigungen
durch einen behördlichen Tierarzt nicht außer acht zu lassen (Artikel 2
und Schlustprotokoll, Punkt 8).

Zur Ausstellung der im Schlustprotokoll unter Punkt 19 erwähnten
Zertifikate für Renn- und Trabrennpferde, sowie für Pferde zu Prcis-
rcitcn und Rcitcrspiclen sind derzeit einerseits der Jockeyklub in Wien,
der Trabreunvcrcin in Wien, der Reit- und Poloklub in Wien sowie der
Trabrcnuvcrcin in Baden bei Wien, anderseits der Rcnnklub Dunavsko
Kolo Jahaca „Kncz Mihajlo" in Beograd und die Centrala jugoslavenskih
kasackih drustava » Turuisu pri Ptuju (Zentrale der jugoslavischen
Trabreunvcrcinc in Turms bei Ptuj) ermächtigt.

Die dermalen bestehenden Borschriften über die tierärztliche Unter¬
suchung der mittels Eisenbahn oder Schiff zum Transport gelangenden
Einhufer und Klauenticrc vor der Verladung bleiben unberührt. Die
tierärztliche Bescheinigung der Vichpässc und Untersuchung der Tiere vor
dem Transporte mittels Eisenbahn und Schiff kann nur von staatlich
nugcstcllten oder von der Staatsbehörde besonders hiezu ermächtigten
Tierärzten rechtsgültig vorgenommen werden.
E i n t r i t t s sta t i on eu und tierärztliche Grenzkontrolle.

Der gegenseitige Verkehr mit Tieren einschließlich des Geflügels,
mit tierischen Teilen, Erzeugnissen und Rohstoffen sowie Gegenständen,
die Träger des Anstcckungsstoffcs von Tierseuchen sein können, zwischen
den beiden Vertragsstaaten, ist an die im Schlustprotokoll unter Punkt 14
genannten Eiutrittsstatiouen gebunden und dortsclbst einer tierärztlichen
Kontrolle unterworfen.

Hiebei ist zu beachten, daß eine Abänderung oder Ergänzung dieser
Eiutrittsstatiouen nur im gegenseitigen Einvernehmen der beiden Vcr-
tragstcile zulässig ist.

Hinsichtlich jener jugoslavischen Herkünftc, die über Ungarn zur
Einfuhr nach Oesterreich gelangen sollen, sind die dicsfälligcn Verein¬
barungen zum Ticrscuchenübercinkommcnmit Ungarn maßgebend, wonach
unter anderen: die Durchfuhr durch Ungarn nicht verweigert, beziehungs¬
weise zugelassen werden wird, wenn die Einfuhr in das Bestimmungsland
gestattet ist.

Dem königlich ungarischen Ackcrbauministerium wurde im Hinblicke
hierauf und auch mit Rücksicht auf Punkt 24 des Schlustprotokolles mit-
gctcilt, daß lebende Tiere (einschließlich Geflügel) sowie tierische Teile,
Erzeugnisse und Rohstoffe durch Ungarn nach Oesterreich beim Vorliegen
kouvcntionsmästigcr Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse und bei au-
staudsloseM' grcnzticrärztlichcn Befunde über die Grenzciutrittsstationen
Hcgycshalom, Sopron und Szt. Gotthard cingebracht werden dürfen.

Nach dem zwischen Oesterreich und Ungarn abgeschlossenen Ticr-
scuchcuübcrcinkommcn darf die Einfuhr der zur Durchfuhr durch Ungarn
zugelastenen Transporte unter keinen Umständen verweigert werden.

Bei lebendem Geflügel, welches in einzelnen Stücken in Pcrsonen-
zügcn als Handgepäck befördert wird, kann bis auf weiteres von der
tierärztlichen Grenzkontrolle abgesehen werden.

Die im Artikel .1. Absatz1, des Ticrscuchenübcreinkommensvor¬
gesehene Zurückweisung wird sich in der Regel nicht nur auf alle kranken
und verdächtigen Tiere, sondern überhaupt auf alle Sendungen zu erstrecken
haben, deren Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse nicht in vollster
Ordnung sind. Jede Bcanständung hat der Grenzkoutrollticrarzt, welcher
die Amtshandlung vorgenommenhat, abgesehen von dem au die zuständige
politische Bezirksbchördc hierüber zu erstattenden Berichte, mittels amt¬
licher Korrespondenzkarte dem Bundcsmiuisterium für Land- und Forst¬
wirtschaft anzuzcigcn.
S eu chen kon sta t i er u n g en nach erfolgtem Grcnzüber-

t r i t t c.
Bei Seuchenkonstaticrungen erst nach erfolgtem Grenzübertritte:m

Bestimmungslande(Artikel 5, Absatz2) ist das amtliche Erhebungs-
Protokoll im Wege der Landesbchörde ohne Verzug anher vorzulegen. In
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solchen Fällen ist auch die vorgcschriebene Verständigung des königlich
jugoslavifchen Veterinärdelegierten bei der königlich jugoslavischen Gesandt¬
schaft in Wien , Herrn Dr . Janko Rajar , nicht außer acht zu lassen.

Einfuhrverbote und -b c s ch r ä n k n n g c n.
Die Grcnzbczirksbchörden haben den Scuchcnstandsverhällnißcn in

den benachbarten jugoslavischen Grcnzbczirken wie bisher andauernd ein
anfmertsamcs Augenmerk znzuwenden und im Falle des Ausbruches von
ansteckenden Ticrkrankhcitcn an oder in der Nähe der Grenze die gemäß
8 5, Tierseuchcngcsctz, erforderlichen Verfügungen sofort zu treffen . Hier¬
über ist auch den Verwaltungsbehörden 1. Instanz der von der Beschrän¬
kung oder dem Verbote betroffenen jugoslavifchen Grenzbczirkc ohne
Verzug direkt Mitteilung zu machen. Dasselbe hat zu geschehen, wenn
derlei Beschränkungen oder Verbote außer Wirksamkeit gefetzt werden.

Gegenseitiger Verkehr mit Zchlachtticrcn.
Aach Punkt 4 des Schlußprotokolles können im gegenseitigen

Verkehre zur Schlachtung bestimmte Tiere nur in öffentliche, »nt dircttem
Schicnenstrang verbundene Schlachthäuser und Echlachtviehmärktc gebracht
werden . Hiesur kommen in Oesterreich bis ans weiteres die in der Bei¬
lage 2 ocrzeichnelen Schlachtvichmärtrc und Schlachthäuser in Betracht.
Derartige Tiere sind stets der schleunigen Schlachtung zuzuführen , woraus
befondcrs zu achten sein wird.

Der Verkehr mit Schlachtgeflügel ist auch in zu diesem Zwecke
zugelassenen Geflügelmästcrcien und -schlächtereien gestattet . Die für diesen
Verkehr im dortigen Vcrwaltungsgebictc in Betracht kommenden Betriebe
sind anher bekanntzugcben . Bis zur endgültigen Aufstellung des fraglichen
Verzeichnisses hat cs in dem Verkehre von Scylachtgeftügcl aus Jugoflavien
nach Oesterreich bei dem bisherigen Vorgänge zu verbleiben.

Selbstverständlich muß vorausgesetzt werden , daß Einfuhren von
Schlachtticren nur unter Beachtung des vorhandenen Fafsuugsraumes der
in Betracht kommenden Schlachthäuser erfolgen , widrigenfalls sich vom
vetcrinärpolizeilichen Standpunkte die Notwendigkeit ergibt , auf kosten
und Gefahr der Parteien über diese Sendungen anderweitige Dispositionen
zu treffen.

Gegenseitiger Verkehr mit Zucht- und  N u tzt i c r c n.

Gemäß Punkt 3, Absatz 2 des Schlußprotokolles können nunmehr
für die Einfuhr von Dieren (ausgenommen Einhufer ), welche zu einem
besonderen Wirtschaftsgebrauchc (Zucht , Arbeit , Milchnutzung , Mast)
bestimmt sind, spezielle Bedingungen vorgeschrieben werden . Es ist daher
bei der beabsichtigten Einfuhr solcher Tiere ans Jugoslavien nach Oester¬
reich künftighin in einem jeden Falle um die Erteilung einer Einfuhr¬
erlaubnis beim Bundesmiuistcrium für Land - und Forstwirtschaft
cinzuschreitcn . Transporte , welche mit einer Eiufuhrcrlaubnis des
Bundcsmiuistcriums für Land - und Forstwirtschaft nicht gedeckt sind,
dürfen zur Einfuhr nicht zugclasfen werden , wenn nicht im Sinne des
Punktes 24 des Schlußprotokolles die Ucbcruahme der Sendungen ver¬
einbarungsgemäß erfolgen muß . In solchen Fällen ist jedoch unverzüglich
eine hicrortige Weisung wegen der weiteren Behandlung solcher Trans¬
porte einzuholen.

Für die aus Jugoslavien nach Oesterreich cingcfiihrten Zucht - und
Nutzticre haben bis auf weiteres nachstehende vctcrinärpolizeilichc Vor¬
sichtsmaßnahmen strengste Anwendung zu finden.

1. Alle zur Einfuhr gelangenden Rinder und Einhufer müssen beim
Grenzübertritt auf Kosten der Parteien gekennzeichnet werden . Die Kenn¬
zeichnung hat im Sinne der hierortigen Erlässe vom 29. März 1927,
Z . 35 .260/Vt .-V/l926 (M .Abt . 43, 1687 vom 7. April 1927) und 1. De¬
zember 1927, Z . 29.874/V1 .-V (M .Abt . 43, 5663 vom 24. Dezember 1927)
durch Tätowierung zu geschehen. Die durchgcführte Kcnnzeichnnng ist auf
den einzelnen Vichpässcn zu vermerken . Die einführenden Parteien sind
verpflichtet , bei der Kennzeichnung Beihilfe zu leisten.

2. Rinder , Schafe , Ziegen und Geflügel sind einer 14tägigen,
Schweine einer 40tägigen amtstierärztlichen Observation , abgesondert von
anderen Klauenticren , beziehungsweise Geflügel , auf Kosten der einfüh¬
renden Partei im Bestimmungsorte zu unterwerfen . Sie dürfen erst nach
Ablauf dieser Frist und nach anstandsloscm amtsticrärztlichcn Befunde
zum Verkehre zugclasscu werden.

3. Hinsichtlich der zur Einfuhr gelangenden Schweine bleibt es dem
Ermessen des Amtes (Magistrates ) überlassen , eine geeignete Kennzeich¬
nung der Tiere , falls dies zur Durchführung der Observation für nötig
erachtet wird , ans Kosten der Partei im eigenen Wirkungskreise anzuordncn.

4. Einhufer sind entweder beim Grcnzübcrtritte oder unmittelbar
nach ihrer Einbringung im Bestimmungsorte ans Kosten der einführenden
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Partei nach eingehender klinischer Untersuchung der Malleiuaugeuprobe
(»Mulprovc - unter sorsältigstcr Berücksichtigung der Bestimmungen der
icmerzettigen Ertaste vom 4. April 1917, Z . 15.893 (Vet .A .Dion . Z . 967/17-
und 12. April 1919, Z . 8661 (Vet .A.Dion . Z . 911/19 ), zu unterziehen.
Sic dürfen erst dann in den Verkehr gebracht werden , wenn ein vollkommen
sicheres Urten uver ihren fcucheuunbedenltichen Gefnudheitszustand vor-
negr . Zur Durchfuhr vcstimmte Einhufer unterliegen nicht dem diagno-
stifcyen Verfahren.

Die Grenzkoutrollticrärzte sind strengstens zn verhalten , in einem
jeden Fall über den Abgang von Tieren die zuständige politische Bczirks-
behordc des Bestimmungsortes unter Angabe der erforderlichen Daten über
die Herkunft , Art und Bestimmung der Sendung zuvcrläsfig auf Kosten der
Partei telegraphisch zu verständigen.
Gegenseitiger Verkehr mit Fleisch  uni ) F l c i s chw a r c n.

Frisches oder durch ein Kältcverfahren konserviertes Fleisch , welches
zum Exporte in das Gebiet des anderen vertragschließenden Teiles ve-
ftimmt ist, muß von Tieren gewonnen sein, die ausnahmslos in einem
unter ständiger tierärztlicher Aufsicht stehenden Schlachthause geschlachtet
worden find. Gemäß Artikel 2, Abfatz 9 des Licricuchenübereinkommcns
mutz solches Fleisch mit den vorgeschricbenen Stcmpclzcrchen versehen sein.

Bezüglich der Einfuhr von Fleisch und Jleifchwaren aus dem
Königreiche Jugoslavien nach Oesterreich sind die Bestimmungen der
hierortigen Erläge vom 8. Jänner 1929, Z . 40 .552/Vt .- V/1928 und vom
22. Jänner 1981, Z . 48.489/M .-V/1930 , maßgebend . Die zur Einfuhr
gelangenden geschlachteten Kälber müssen die vorgcschriebenen Merkmale
der Kälberrcife ausweisen und , wenn sie der Simmentaler Raffe angehören,
ein Durchschnittsgewicht der Waggonladung von 50 lli; haben, wobei
jedoch kein Kalb ein Gewicht unter 45 llx; haben darf ; wenn die Kälber
anderen Raffen angchören , müssen dieselben ein Durchschnittsgewicht der
Waggonladung von 45 ausweisen , wobei kein Kalb unter 40 llx
schwer sein darf.

Die Einfuhr von Pferdefleisch aus Jugoslavien nach Oesterreich
ist nicht gestattet.

Fleisch und Fleischwaren unterliegen in ihren Bestimmungsorten
der vorgeschriebenen fanitäts - und vetcrinärpolizeilichen Untersuchung . Für
die Untersuchung , Beurteilung , weitere Behandlung und Kennzeichnung
haben die hierüber bestehenden Vorschriften Anwendung zn finden.

Durchfuhr.
Eine besondere Aufmerksamkeit haben die Grenzkontrolltierärztc den

Bestimmungen des Punktes 12, Absatz 1 des Schlußprotokolles zuzuwenden
und demgemäß Transporte von Tieren nur dann zur Durchfuhr zuzulasscn,
wenn das Bestimmungsland oder das nächste Durchfuhrland sich bereit
erklärt hat , die Transporte in jedem Fall zu übernehmen . Dermalen
dürfen aus Jugoslavien nach der Tschechoslowakei bestimmte Transporte
lebender Tiere beim Vorliegen konventionsmäßigcr Ursprungszeugnisse
(Artikel 2) und bei anstandslosem grenztierärztlichen Befunde zur direkten
Durchfuhr zugclasscu werden . Im übrigen werden die Grcnzkoutrolltier-
ärzte über alle auf den Durchfuhrverkehr bczughabenden Verfügungen
dritter Staaten auf kürzestem Wege in Kenntnis gesetzt werden.

Zu Punkt 13 des Schlußprotokolles wird bemerkt , daß Stückgnt-
scnduugcu im unmittelbaren Dnrchfuhrvcrkehre auch übernommen werden
können, wenn sie in dicht schließenden, durch Blciverschluß oder dergleichen
gegen ein Ocffncn gesicherten Behältern befördert werden.
Eiscnbahndurchgangsverkehr (Strecke nzngsvcrkchr ).

Punkt 18 des Schlußprotokolles betrifft den sogenannten Eisen¬
bahndurchgangsverkehr (Strcckenzugsverkehr ).
Reinigung und Desinfektion der Eisenbahnwagen

und Schiffe.
Wegen der laut Artikel 10 des Ticrscuchenübcrcinkommens gleich¬

zeitig mit den letzten vereinbarten Bestimmungen über die Reinigung und
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Desinfektion der Eisenbahnwagen und Schiffe wird auf die zugleich
mit dem Tierseuchenübereinkommcn im Bundesgesetzblatte enthattene
Verlautbarung verwiesen . Den politischen Bezirksbchörden , beziehungs¬
weise den die Untersuchung der Tiere beim Eisenbahn - und Schiffstraus¬
porte besorgenden tierärztlichen Organen , obliegt demnach die Verpflich¬
tung , in Fällen , in welchen die verschärfte Art der Desinfektion Platz zu
greifen hat , die erforderliche Anordnung rechtzeitig zu treffen und den zu¬
ständigen Organen der betreffenden Transportuntcrnehmungen bekanntzu¬
geben . Abgesehen davon haben die politischen Bezirksbehörden den Eisen¬
bahnstationen , damit diese der ihnen hinsichtlich der verschärften Desinfektion
obliegenden Pflicht Nachkommen können , den Ausbruch uud das Erlöschen
der Maul - uud Klauenseuche in einem weniger als 20 bin von der betref¬
fenden Station entfernten Orte jederzeit sofort bekanntzugcben.

(M .Abt . 43, 2554 .)

Beilage 1.

Klausel der amtstierärztlichcn Bescheinigungen auf den Ursprungs¬
zeugnissen.

a ) Für Einhufer:  Es wird hiemit bescheinigt, daß im Her¬
kunftsorte dieses bei der tierärztlichen Untersuchung gesund befundenen
Tieres zur Zeit der Absendung eine anzeigepflichtige , auf Einhufer
übertragbare Krankheit nicht herrschte und daß auch weder im Herkunfts¬
orte noch in den Nachbargemcinden die Beschälseuche und der Rotz inner¬
halb der letzten 40 Tage geherrscht haben.

b) Für Rinder:  Es wird hiemit bescheinigt, daß im Her¬
kunftsorte dieses bei der tierärztlichen Untersuchung gesund befundenen
Tieres zur Zeit der Absendung eine anzeigepflichtige , auf Rinder
übertragbare Krankheit nicht herrschte und daß auch weder im Herkunfts¬
orte noch in den Aachbargemeinden die Rinderpest und die Lungenseuchc
innerhalb der letzten 6 Monate und die Maul - und Klauenseuche inner¬
halb der letzter: 40 Tage geherrscht haben.

o) Für Schweine:  Es wird hiemit bescheinigt, daß im Her¬
kunftsorte dieser bei der tierärztlichen Untersuchung gesund befundenen
Tiere zur Zeit der Absenkung eine anzeigepflichtige , auf Schweine
übertragbare Krankheit nicht herrschte und daß auch weder im Herkunfts¬
orte noch in der: Nachbargemcinden die Rinderpest , Maul - und Klauen¬
seuche, Schweinepest und Schweineseuche innerhalb der letzten 40 Tage
geherrscht haben.

d)  Für Schafe:  Es wird hiemit bescheinigt, daß im Her¬
kunftsorte dieser bei der tierärztlichen Untersuchung gesund befundenen
Tiere zur Zeit der Absenkung eine anzeigepflichtige , auf Schafe
übertragbare Krankheit nicht herrschte und daß auch weder im Herkunfts¬
orte noch in den Nachbargemeiuden die Rinderpest innerhalb der letzten
6 Monate , die Maul - und Klauenseuche und Pockenseuche der Schafe
innerhalb der letzten 40 Tage geherrscht haben.

e) Für Ziegen:  Es wird hiemit bescheinigt, daß im Her¬
kunftsorte dieser bei der tierärztlichen Untersuchung gesund befundenen
Tiere zur Zeit der Absendung eine anzeigepflichtige , auf Ziegen
übertragbare Krankheit nicht herrschte und daß auch weder im Herkunfts¬
orte noch in den Nachbargemeiuden die Rinderpest innerhalb der letzten
0 Monate und die Maul - uud Klauenseuche innerhalb der letzten 40 Tage
geherrscht haben.

k) Für Geflügel:  Es wird hiemit bescheinigt, daß im Her¬
kunftsorte dieser bei der tierärztlichen Untersuchung gesund befundenen
Tiere zur Zeit der Absenkung eine anzeigepflichtige , auf Geflügel über¬
tragbare Krankheit nicht herrschte.

Anmerkung:  Gemäß Punkt 16 des Schlußprotokolles ist das
Vorkommen der Wutkrankheit bei Hunden und Katzen und der Räude
bei Schafen und Ziegen , beziehungsweise Einhufern in der Herkunfts-
gcmcinde ans den Zeugnissen ersichtlich zu machen. Im Verkehre mit
Schlachtticren ist auch das vereinzelte Auftreten von Milzbrand , Rausch¬
brand , Bläschenausschlag und Rotlauf irr der Herkunftsgemeinde auf den
Zeugnissen zn vermerken.

Beilage Irr.

u) kür kiuliuker : II est eertriiä par Irr präsente gu 'uu lieu
cle provermnLe e!e est animal , trouvä sairr lors de la visite vätäri-
riaire , il u 'a räxriä , ä l'äpogue eie l'expädition , aueune malackie dont
la däelaration est oklixatoire et qui soit Irsnsmissible aux solipädss;
il est eertiiiä en outre gu 'au Heu eie provenauee ainsi qus (laus les
eommunes voisines ni la dourine ni la morve n 'ont räxnä Pendant
les derniers 40 jours.

b> kür Kinder:  II est eertikiä par la presente qu 'au lieu
de provenauee de eet animal , trouvä sain lors de la visite vätäri-
naire , il n 'a regne , a I'äpoque de l'expädition , aueune maladie dorrt
la däelaration est olrligaloire et gui soit transmissibls aux animaux
de raee bovine : il est eertiiie err outre gu 'au lieu de provenauee
ainsi gue darrs les eommunes voisines ni la pests bovine ni la
päripneumonie eontagieuse n 'ont räxnä Pendant les derniers 6 mois,
ni la iiävre apirteuse Pendant les derniers 40 jours.

e ) kür 8eb >veine:  Il est eertiiiä par la präsente qu 'au lieu
de provenauee de ees animaux , trouväs sairrs lors de la visite vätärr-
naire , il n 'a räxrrä , a I'äpoque de l'expädition . aueune maladie dorrt

la deelaration est obligatoire et qui soit transmissibls aux animaux
de raee pvreine : il est eertiiie en outre qu 'au lieu de pinvenauee
ainsi que dans les eommunes voisines ni la peste bovine , ui la
iiävre apirteuse , ni la peste poreine , ni la seprieemis IiemmorLgiriue
du pore n 'ont rägns Pendant les derniers 40 jours.

d) kür 8ebake:  II est eertiiiä par la präsente qu 'au lieu
de provenauee de ees animaux , trouväs sains lors de la visite vätäri-
naire , il n 'a rägnä , s i' äpoque de l'expädition , aueune maladie dont
la däelaration est obligatoire et qui soit transmissibie aux animaux
de raee bovine ; il es eertikiä en outre qu 'au lieu de provsnanee
ainsi que dans Iss eommunes voisines ni la peste bovine , n 'a
rägne Pendant les derniers 6 mois , ni la iiävre apirteuse , ni la
elaveläe pendant les derniers 40 jours.

e) kür liegen:  II est eertiiiä par la präsente qu 'au lieu.
de provenauee de ees animaux , trouväs sains lors de la visite vätäri-
naire , il n 'a rägnä , ä I'äpoque de l'expädition , aueune maladie dorrt
ia deelaration est obligatoire et qui soit transmissibls aux animaux
de raee eaprine : il est eertikiä en outre qu 'au lieu de provenauee
ainsi que dans les eommunes voisines ni la peste bovine , n 'a
räguä pendant les derniers 6 mois , ni la iiävre apirteuse Pendant les
derniers 40 jours.

t ) kür Oeklllgel:  Il est eertikiä par la präsente qu 'au lieu
de provenauee de ees animaux , trouväs sains lors de la visite vätärr-
naire , il n a rägnä , ä I'äpoque de l'expädition , aueune maladie dont
la däelaration est obligatoire et qui soit transmissibls ä la volaille.

Beilage 2.

Verzeichnis der Schlachtvichiriiirktc und Schlachthäuser.

Wien:

Schlachtviehmärktc:
1. Für Klauenticic : Zcntralvichmarkt St . Marx , Wiener Kon-

tumazaulage.
2. ,; ür Einhufer : Wiener Koutirniazanlage.

Schlachthäuser:
1. Für Rinder und Stcchvieh mit Ansnahmc von Schweinen:

Schlachthof St . Marx , Schlachthof Meidling.
2. Für Schweine : Städtischer Schwcrncschlachthof St . Marx,

Wiener Korrtumazanlage.
3. Für Einhufer : Wiener Kontumazanlagc.

N i c d c r ö st c r r e i ch:
Wiener -Neustadt Schlachthaus , St . Pölten Schlachthaus.

O b c r ö st e r r e i ch:
Lirrz Schlachthaus , Wels Schlachthaus.

Steiermark:
Graz Schlachtviehmarkt und Schlachthaus , Leoben Schlachthaus.

Kärnten:

Klagcrifurt Schlachthaus.

Tirol:

Innsbruck Schlachthaus.

Vorarlberg:
Bregcrrz Schlachthaus.

Festsetzung des Flächenwidmungs - und Bebauungsplanes für das
Gebiet zwischen Justgasse , Brünner Straße , Straße 2 und ver¬

längerter Ruthncrgasse im 21 . Bezirke.

M .Abt . 54, 3118 . Wien,  am 29. August 1931.
Der Magistrat beabsichtigt, einen Antrag auf Festsetzung des Flächen-

widnrnugs - und Bebauungsplanes für das Gebiet zwischen Justgasse,
Brünner Straße , Straße 2 und verlängerter Ruthncrgasse im 21. Bezirke
dem Gemeindcrate zur Genehmigung vorzulegen.

Im Sinne des 8 2, Absatz 4 der Bauordnung für Wien wird der
Entwurf in der Zeit vom 3. bis 16. September 1931 zur öffentlichen
Einsicht aufgelegt . Diese kann an allen Wochentagen in der Zeit von
9 bis 12 Uhr in den Amtsräumen der M .Abt . 54, 1. Neues Rathaus,
Stiege 5, 2. Stock, Aufbau , erfolgen . Innerhalb der Auflagcfrist können
von den Eigentümern der im Plangebietc gelegenen Liegenschaften schrift¬
liche Vorstellungen eingebracht werden.
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Eintragungen in den Erwerbsteuerkataster.
Gewerbeilnternehmungell.

29. Juli 1931.
Brunner Stephan , Kürschner , 14. Storchcngasse 20. — Eisler Armin,

Bauunternehmer , S. Thurngasse 15. — Fanto Gustav Chemischputzerei und
Appretur nebst Uebcrnahme zum Wäschestützen, 5. Zicgclofengasse 16. —
Günser Franz , Gemischtwarenhandel , 9. Liechtensteinstraße 109. — Kern
Franz , Kleinfuhrwerker , 10. Viktor Adler -Platz 8, Stall . — Koch Eduard
Josef , Handel mit Seifen und Parfumeriewaren , 16. Wichtelgasse 17. —
Kotsch Maria , Fragncrgcwerbe , 9. Liechtensteinstraße 129. — Pavlu
Alberta , Herstellung von Lichtpausen , 9. Währinger Straße 51. — Puschner
Karl Heinrich , Alleininhaber der Firma K. Puschner L Komp ., Fassen
von Diamanten und Bohr - und Schneidewcrkzeugen , 9. Liechtcnsteinstraße
Nr . 21. — Ruziöka Heinrich , Handel mit Schuhen und einschlägigen
Artikeln , wie Schnhpasta , Schnürriemen und Schuheinlagen , 10. Unter-
Meidlingcr -Straße 5. — Schlögl Josefa , Schönheitspflege , 9. Widerhofer-
gassc 3. — Offene -Handelsgesellschaft Adolf Sedinas Söhne , Maler¬
schablonenerzeugung , 9. Währinger Gürtel 6. — Seher Karl , Klcidermacher,
>6. Thaliastraße Ott. — Spodek Karl , Handelsagentur , 9. Rögcrgasse 18.
— Tausch Ernst , Handel mit Elektromaterial , Radio - und Sprechappa¬
raten , 9. Servitengasse 5. — Dr . Weil Kornelius , Handel mit Papier-
uud .Kurzwaren und Trafikartikeln , 19. Peter Jordan -Straße 76, Kiosk.
— Wittmanu Arpad , Uhrmacher , 9. Alserbachstraße 24. — Ziegelwangcr
Ignaz , Personentransport mit dem Platzkraftwagen 1396, 12. Meidling-
SUdbahnhof.

30. Juli 1931.
Bayer Romuald , Handel mit technischen Artikeln , 9. Alser Straße 28.

— Binder Johann , Garagierung , 13. Kuefsteingassc 6. — Brendl Anna,
Branntweinschankgcwerbc , 9. Zimmermannplay 1. — Burger Johann,
Fleischhauer , 13. Linzer Straße 30. — Burger Johann , Wurst -, Selch¬
waren - und Schweinefleischverschlciß , 13. Linzer Straße 30. — Dimpl
Ferdinand , Landschaftsgärtner , 13. Breitenseer Straße 24. — Jnzingcr
Maria Theresia , Altwarenhandel , 9. Trödlerhalle , Zelle 148. — Jnzinger
Maria Theresia , Altwarenhandel , 9. Trödlerhalle , Zelle 200 . — Müller
Ernst , Buch - und Antiquarbuchhandlung , 9. Alser Straße 22. — Müller
Ernst , Leihbibliothek , 9. Alser Straße 22. — Müller Emma , gewerbs¬
mäßige Uebernahme von Bestellungen auf Wasch- und Putzarbciten in
fremdem Namen und auf fremde Rechnung sowie gewerbsmäßiger Betrieb
einer elektrischen Wäscherolle , 19. Sieveringer Straße 107 . — Müller
Emma , Handel mit Parfumeriewaren und Toiletteartikeln , 19. Sieveringer
Straße 107 . — Rosenstingcl Rudolf , Gastwirt , 9. Rögergassc 4

31. Juli 1931.
Altendorscr Johanna Josefa , Viktualicnverschleiß , 20. Romanogassc

Nr . 21/23 , im Hausflur . — Böse Helene , Wäschewarenerzcugung , 9.
Löblichgasse 2. — Oermäk Franz , Schuhputzmittelerzeugung , 20. Klucky-
gasse 15. — Deutsch Max , Handel mit rohen Häuten und Fellen , 2.
Ennsgasse 15. — Jssowitz Eleonora . Wäschewarenerzcugung , 2. Vorgartcn-
straße 196. — Kreutzspiegcl Franz , Konzession zur Anbietung persönlicher
Dienste an öffentlichen Orten , beschränkt auf die Reinigung von Schuhen
und Kleidern unter Ausschluß der Verwendung von Hilfspersonen , 7.
Mariahilfer Straße 2, Ecke Messeplatz. — Krischke Heinrich , Personen¬
transport mit deni Platzkraftwagen 1224, 10. Süd - und Ostbahnhof . —
Krischke Josef , Gcmischtwarenhandel , 6 . Stumpecgasse 37 . — Mach
Elisabeth , Lebensmittel - und Konsnmwarenverschleiß , beschränkt, 20 . Vor¬
gartenstraße 76. — Marian Julius , Sand - und Schottergewinnung , 21.
Herrenhäufel , Lobau , Parz . Nr . 937. — Oesterreichische Brau -A.-G ., Zweig¬
niederlassung Brauerei Liesiug , Hotel - und Gastwirtsgewcrbe , 21. Donau¬
felder Straße 75. — Pillcrsdorf Franz , Pcrsonentransport mit dem Platz¬
kraftwagen 2720, 1. Fichtegasse 7. — Rcchnitzcr Marie , Uebernahme von
Wäsche und Kleidern zum Waschen und Putzen und gewerbsmäßiger Be¬
trieb einer elektrischen Wäscherolle , 2. Mumbgasse 6. — Serek Leopold,
Personentransport mit dein Platzkraftwagen 2420 , 6. Schadekgasse, un¬
gerade Or .-Nr . — Stadlbaucr Josef , Elektroinstallationskonzession (Ober¬
stufe), 14. Dcnglergasse 7. — Stelzhammer Michael , Pcrsonentransport
mit dem Platzkraftwagen 1527, 6. Millöckergasse. — Teimcl Theodor,
Lastfuhrwcrksgcwcrbe mit Ausschluß jeder an eine Konzession gebundenen
Tätigkeit , 20. Wexstraße 20, Stall.

1. August 1931.
„Aeterna ", Schuhfabriks -A.-G ., Zweigniederlassung (Verkaufsnicdcr-

lage ) der fabriksmäßigen Schuherzeugung in Atzgersdorf 481, 8. Lerchen-
selder Straße 120. — Arlt Hedwig , Marktvtktualienhandel , 6. Amerling¬
straße 11, Detailmarkthalle , Stand 77/78 . — Ascher Josef , Alleininhaber
der Firma Josef Ascher L Komp ., Handel mit technischen Artikeln und
Maschinen sowie deren Bestandteilen mit Ausschluß solcher, deren Vertrieb
an eine besondere Bewilligung (Konzession) oder an einen Befähigungs¬
nachweis gebunden ist, 1. Salzgrics 3. — Balcarek Karl , Kohlenhandel,
12. Arndtstraße 10. — Bernstein Olga , Sonnen - und Regenschirmmacher¬
gewerbe , 9. Altmüttergasse 3. — Böck Hcrminc , Uebcrnahme zum Chemisch¬
putzen, Appretieren und Wäscheputzen, 6. Kascrnengasse 4. — Böhmer Adolf
Franz , Kleinverschleiß von Brennmaterialien , 20 . Gerhardusgasse 42 . —

« »kdikir vLmc . vkkkm
8LU01 "IM0H88U 6 I . , 8cUO 'I"?UdlO/188p 6

Tklxtlsnlxsi, » » ! »HA«I
: rirnrl 82 8ct »IIUr >s

»iiArl lri :
1. , Lctiottenzssse 8 ; I , Stock im kiisenpl -itr 2 ; I. , Leilerstiwe >5!
1., Uotier iVtsrkt 12 (knkerliol ) ; I., SLbenborxerstr 9 ; II ., prsterstr . >5;
11. , UvIIsndstc . I ; III ., I-ÄndsIrsLer Osuplstr . IS ; III , pennvee II ; IV.,
Suttnolplstr 8 ; IV., Wisdnsr Oürtel 4 ; V., 8ckünbrunner8tr . 99 ; VI.,linke
VVIonreils 38, Licke Nüstierx .; VI., iVtansIiIIisr 8tr . 83 ; VI , dnmpendorker
8trske W ; VII , kurexesse S6; VIII ., loselstLäter 8tr . 23 ; VIII ., Liser-
strsLe 51; IX., I4u6dorksr 8>r 2 ; IX., porrellenßeeee 13; X., « epler-
pletr II ; XI , Slmmerinxer lieuptstr . 96; XII ., ivieiaiinxer Ueuptstr . I,
Lcke Sckvndruiiner 8tr .; XIII ., Uietrlneer Oeuptstrslis 19; XIV , Sterie-
Iillior 8tr 182; XIV., Ollttelclorker 8tr . 87; XIV , Sectieksuser üllrtel 1,
Lcks Seclislieuser 8tr .; XVII ., Oernslser Oeuptstr . 43 ; XVIII ., Uerst-
Iivler 8tr . 4 ; XVIII ., WStuinxor 8tr »6e 114; XIX., Oüblinxer Usupt-
strsLe 73 r XX., IVsIIenetelnpIstr 3. XXI., krllnner 8tr . 7. Scluvecksi
bei Wien , Wiener 8V . 17. Atrxersdorl bei Wien , kreitenkurter 8traLe 6.
Lwelßanstalten in Üsterrelcd , vngsrn , 8 » in Ln len , Italien

Vse :lA« c:t »osIo:  kvkmiecke llnion -kank tvereiaixt mit dem
HIlAemeinen ööbmiscbsn öenk -Verein ), prsx , mit 35 Xveixstellen
in der l ' scbecbvslorvskei.

Allgemeiner öank -Verein in Polen , ttellptaastslten : Warscbeu
und lemberg , mit 7 Xvvsixstellen in Polen.

I »ig 08 lsvl « »i : Allgemeiner lugosleviscber Uenk -Verein L .-O. Osupt-
aastalten . Seoxrsd und Xsxreb , pillale in Xovi 8 »d;
landesbenk Illr Losnien und Oereegovina , Sarajevo , mit 17 2veix-
stellen in lugoslsvien.

LuISsrlsiN : öanqne Pranco -Lelge et öalkanique , 8olia , mit lO Xvveig-
stellen In öulgarlen.

Uauptkorreapondent der American kxpress Lompan ^ sorvle der
erSkten und dedeatendsten Hanken der Vereinigten Staaten von
Südamerika . — Lmerik . keprüseataar des Wiener kank -Verela;
LIex . v . Pest , Xev Vork , Wkitedall kuildlng 17, katterx place.

UesorAUNA aller Dicken von  banIcASscliäktlicben
Transaktionen  ru den Künstî sten lionditionen.
Lckrankkäcker  unter siAsnsm VsrsckIuL der Partei

Moderne Lake - ^ nlaZen ).
tXusxabe von liassensclieinen mit 30-, 60- und 90 tägiger

UündiAunAskrist mit xünstiASter VerrinsunA. Z88

Boigner Leopold , fabriksmäßige Erzeugung von Schuhen , 18. Lackner-
gasse 65 . — Brunner Leopold , Fragner , 19. Nußdorfer Lände 43. —
Buchebner Josefine , Personentransport mit dem Platzkraftwägen 2430,
1. Maysedergasse 1, 3, 5. — Drescher Emil , Flaschenbierverschleiß , Handel
mit Lehens - und Genußmitteln und Artikeln des Haus - und Küchen¬
bedarfes mit Ausschluß der im 8 38, Absatz 4 und 5 der Gewerbeordnung
angeführten Artikeln und solcher, deren Verkauf an eine Konzession gebunden
ist, 12. Wolfganggasse 11. — Eisler Eugen , Konzession gemäß 8 2, Absatz 1,
Ut . b der Ministerialverordnung vom 18. Mai 1926, B .-G .-Bl . Nr . 128,
zur Verwaltung von Gebäuden , 1. Landskrongasse 4. — Fasching Hermine,
Flaschenbierverschleiß und Handel mit Lebens - und Gcnußmitteln und
Artikeln des Haus - und Küchenbedarfes mit Ausschluß der im 8 38,
Absatz 4 und 5 der Gewerbeordnung angeführten Artikel und solcher,
deren Verkauf an eine Konzession gebunden ist, 10. Antonsplatz 5. —
Federbusch Josef , Gemischtwarenhandel , 9 . Müllnergasse 3. — Fellner
Leopold , Gastwirt , 9. Rögergassc 31. — Franner Franz , Feilbieten gemäß
8 60, Absatz 2 der Gewerheordnung von land - und forstwirtschaftlichen
Produkten und täglichen Bedarfsartikeln im Umherziehen im Bundes¬
gebiete von Oesterreich , für das Gemeindegebiet von Wien nur gültig
für das Feilbieten von Haus zu Haus mit Eiern , Honig , lebendem Ge¬
flügel und natürlichen Säuerlingen , 10 . Senefeldsrgasse 56 . — Frühanf
Marie , Handel mit Brennmaterialien , 5. Gießaufgasse 5. — Graupner
Franz , Personentransport mit dem Platzkraftwagen 1623 , 1. Kärntner¬
ring 18. — Hofer Andreas , Personentransport mit dem Platzkraftwagen
Nr . 550, 1. Kärntnerstraßc 53/55 . — Holdengräber Friedrich , Handels¬
agentur , 9. Müllnergasse 13. — Hrusa Katharina , Fleischselchergewerbe,
18. Antonigasse 40. — Joppich Hermann , Handelsagentur , 8. Löwenburg¬
gasse 3. — Kalman Robert , Handel mit Strick - und Wirkwaren , 1. Marc
Aurel -Straße 9. —- Katt Hermann , Friseur , Raseur und Perückenmacher,
1. Ilniversitätsstraße 7. — Koller Josef , Handel mit Marktviktualien,
14. Meiselmarkt , Stand 161 . — Komarck Otto , Konzession zum Betriebe
des Rauchfangkchrergewcrbes gemäß § 15, Punkt 7 der Gewerbeordnung,
auf Widerruf , sobald die Gemeinde Wien die Ausführung von Kchrarbeiten
übernimmt , 13. Lustschloß Schönbrunn . — Krauß Berta , Handel mit
Manufaktur - und Schnittwaren , 9. Borschkegassc 4. —- Kroneis Theodor,
Tischler , 10. Buchengasse 9. — KrhL Rosa , Uebernahme von Wäsche und
Bckleidungsgegenständcn zum Waschen und Putzen durch befugte Gewerbe¬
treibende und Betrieb einer elektrischen Wäscherolle , 9 . Sobieskigafse 3. —
Kuranda Aurelia , Lcbcnsmittelhandcl , beschränkt, und Handel mit Haus-
haltungsartikcln , 9. Michelbcucrngasse 4 a . — Lackner Emil , Gastwirt , 5.
Grohgassc 8. — Löw Alfred , Handelsagentur , 2. Arnczhoferstraße 4. —
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Löw Berta , Wanderhandel mit Obst , Gemüse , lebendem Geflügel , Butter,
Eiern , Honig »nd natürlichen Säuerlingen , für das Gemeindcgebict von
Wien beschränkt auf Honig , Eier , lebendes Geflügel und natürliche Säuer¬
linge , 18. Währingcr Gürtel 77 . — Löwy Johanna , Wäschewarenerzcn-
gung , 1. Fleischmarkt 7. — Maier Rudolf Alois , Genüschtwarcnvcrschlciß,
>3. Linzer Straße 42t . — Meinhart Josef , Wäscheputzcreigcwcrbe, 13.
Auhofstraßc 181. — Mieses Rosa , Handel mit Pelzen und Fellen , 6. Maria¬
hilfer Straße 5. — Mohelsky Franz , Handelsagentur , 13. Himmclhofgasse
Nr . 58 . — Mold Josef , Friseur , 6. Hirschengasse 16. — Mosöe Hans,
Konzession zur gewerbsmäßige » Vermittlung des Kaufes , Verkaufes und
Tausches von Realitäten und Vermittlung von Hvpothekardarlehen , 18.
Gersthofcr Straße 15. — Mosve Hans , Konzession zur Verwaltung vou
Gebäuden , 18. Gersthofcr Straße 15. — Mundprccht Anna , Lastfuhrwcrks-
gewcrbe , mit Ausschluß jeder au eine Konzession gebundenen Tätigkeit
(beschränkt auf Pserdebctrieb ), 19. Billrothstraßc 3. — Nagel Josef,
gewerbsmäßiger Betrieb von Champignonkulturen , Brutzüchtcreicn , sowie
Verkauf von Schwämme », 20. Dresdner Straße 51. — Ncuhauscr Lco-
poldine , Marktviktualicnhandcl nach Maßgabe der marktbehördlichen Zu¬
fassungserklärung , 11. Markt Lorystraßc , Stand 74/75 . — Niedcrmayer
Josef , Handelsagentur , 13. Pcnzingcr Straße 98. — Pollak Alice , Er¬
zeugung von Stückwaren , 6. Liniengasse 28. — Pollak Hedwig , Handel
mit Kanditen , Zuckcrwarcn , Zuckcrbäckerwarcn , Sodawasser , Fruchtsäftcn,
Honig , Obst und Gefrorenem , 5. Margarctcnplatz 1. — Prcisz Elsa , Handel
mit Leder -, Spiel - und Galanteriewaren , 9. Alser Straße 28. — Rauch
Beatrix , Erzeugung und Vertrieb chemischer Produkte , 19. Himmclstraßc
Nr . 11 . — Rcithofcr Friedrich , Kleinhandel mit Brennmaterialien , 19.
Greinergasse 4. — Dr . Wilfried Rodler , Uebernahme von Bestellungen auf
lediglich den Bedürfnissen des Gewerbes und Verkehres dienende , nicht
als artistische Erzeugnisse anzuschende Prcssccrzeugnissc zur Herstellung
durch selbständige Erzeuger , 1. Hcfferstorferstraße 2. — Rohrhofcr Maria,
Lebensmittclvcrschlciß , beschränkt , 8 . Josefstädter Straße 81. — Offene
Handelsgesellschaft Eduard Sanier L Komp .. Konzession für den gewerbs¬
mäßigen Verkauf von lebenden Rindern , Kälbern und Schweinen , sowie
von geschlachteten solchen Tieren in ganzen Stücken , Hälften »nd Vierteln
im Gemeindcgebiete Wien , 3. St . Marx , Zentralvichmarkt . — Schleiß
Heinrich , Fragner , 18. Währinger Straße 107 . — Schroll Johann , ge¬
werbsmäßige Vermittlung von Gcschäftslokalcn und Wohnungen , 8.
Piaristcngafse 56. — Singer Sigmund , Personcntransport mit dem Platz
kraftwagen 2906, 1. Opcrnring 23. — Sipscr Mendel (auch Max ), Allcin-
inhaber der Firma Sipscr L Söhne , Handel mit Damcnklcidern , 1. Bauern¬
markt 21 . — Slawik Eva , Fragner , 18. Köhlergasse 5. — Sommer Robert,
Branntweinschenker , 9. Nußdorfer Straße 78. — Stawars Anna,
Wäscherei , Wäschcputzerci und Betrieb einer elektrischen Wäscherolle, 8.
Lange Gasse 58. — Storchheim Samuel , Erzeugung von Spirituosen auf
kaltem Wege, 8. Alser Straße 7. —> Stowasser Franz , Personcntransport
mit dem Platzkraftwagcn 2241 , 6. Köstlergasse. — Zvagcrka Oskar , Handel
mit Elektro - und Radiomaterial , 11. Rinnböckstraßc 65. — Theuer Marie,
Gemischtwarenhandcl auf Grund der Dispens vom 2. Juli 1931,
Z . M .B .A . 9, T 118/31 , mit der Beschränkung der Gültigkeit für den
Standort 9. D 'Orsay-Gasfe 3/5 , 9. D 'Orsapgasse 3/5 . — Ulreich Marjcm.
Fragnergcwcrbe 10. Laxenburger Straße 63. — Wabak Karl , Gold - und
Silberschmied , 15. Goldschlagstraße 36. — Walter Franziska , Handel mit
Brennmaterialien 6. Mittclgasse 7. — Weishappcl Franziska , Lcbcnsmittel-
und Konsumwarcnvcrschleiß , beschränkt , 19. gegenüber Agncsgassc 15. hinter
dem Bildstöckl. — Werner Josef , Handel mit Kurz - und Parfumcriewaren,
1. Kärntnerstraßc 2. — Zelger Franz , Fcilbietcn im Umhcrziehen von Pro¬
dukten der Landwirtschaft , in Wien aber nur Fcilbietcn von Haus zu
Haus von Eiern , Honig und lebendem Geflügel , 12. Vivcnotgasse 45.

3 . August 1931.

Burstein Isidor , Kaffeesieder , 8 . Wickenburggasse 26 . — Dohnal
Anna , Fragnergewerbe , 4. Johann Strauß -Gasse 39. — Dragojevic Melanie,
gewerbsmäßige Vermittlung auf telephonischem Wege von privaten und

" geschäftlichen Mitteilungen , 4. Favoritenstraße 10. — Drahozal Stephanie,
Handel mit Papier -, Schreib -, Kurz - und Galanteriewaren , 4. Argentinicr-
straße 55. — Ebel Gisela . Holzhandel . 10. Ostbahnhof , Parzelle 32. —
Friedmann Hcrmine , Handel mit Wäsche und Wirkwaren , 4. Favoriten¬
straße 58. — Glaser Therese , Branntwein - und Teeschankgewerbe . 14.
Felberstraße 106. — Grahl Paula , Gemischtwarenhandel , mit Ausschluß
jener Artikel , die an eine Konzession gehundcn sind, 4. Prinz Eugen-
Straße 16. — Grobmann Stella , Handel mit Kurz -, Galanterie - und
Parfumcriewaren , 20. Heinzelmanngasse 20 . — Hacker Barbara , Gast - und
Schankgewerbe . 15. Gerstnergasse 5. — Haß (Haas ) Irene , Geflügel - und
Wildbrethandel , 4. Suttnerplah 7. — Höß Leopold , Tapezierer , 2. Lassalle¬
straße 9. — Jaeger Johann , Handel mit Kurz -, Papier -, Galanterie-
und Spielwaren und Rauchrequisiten , 15 . Goldschlagstraße 25. — Kandel
Max , Juwelier und Goldarbeiter . 2. Malzgassc 11. — W. Karwath Holz
au xxrc>8. offene Handelsgesellschaft . Holzhandel , 2. Taborstraße 1/3 . —
Kierger August , Großhandel mit Giften und der zur arzneilichen Ver¬
wendung bestimmten Stoffe und Präparate (mit Ausnahme von
Vakzinen , Seren und Bakterienpräparaten ) , jedoch mit Einschluß der medi¬
kamentös imprägnierten Verbandstoffe , insoferne dies nicht ausschließlich
den Apothekern Vorbehalten ist, 4. Prinz Eugen -Straße 54. — G . Killmev
Kugellager Verkaufsgesellschaft m. b. H.. Handel mit Kugel - und Rollen¬
lagern , Maschinen »nd Maschinenbestandteilen , sowie Werkzeuge aller Art.
4 . Favoritenstraße 34. — Krammer Franz , Gast - und Schankgewerbe,
15. Staglgasse 2. — Krappel Adalbert , Lebensmittelhandel , beschränkt,

9. Georg Sigl -Gasse 9. — Lantos Janos , Schlosser , 4 . Karlsplatz 7
lKoje 16). — Lclewer Cornelia , Alleininhabcrin der Firma D . Lclewer,
Lack- und Farbcngroßl -andlung , 6. Mariahilfer Straße 89. — Mocrwald
Franz , Handel mit Lebens - und Gennßmittcln , sowie Artikeln des Haus¬
und Küchcnbcdarfes , beschränkt, nebst Flaschenbiervcrschleiß , 1. Kolschitzky-
gassc 17. — Müller Anton , Fragner , 4. Trappclgassc 4. — Neumavcr
Wilhelm , Tischler , 16. Fröbelgaffe 15. — Nissler Alois , Privatgeschäfts-
Vermittlung im Sinne der Verordnung vom l8 . Mai 1926, B .-G .-Bl.
Nr . 128, mit der Berechtigung zur gewerbsmäßigen Verwaltung von Ge¬
bäuden , 4. Gußhansstraße 24. — Pergcr Karl , Branntweiuschcnker , 4.
Schönburgstrnßc 54. — Petrak Karl , Verwaltung von Gebäuden , 8. Albert-
gassc 32. — Petrak Karl , Vermittlung des Kaufes , Verkaufes und
Tausches , der Pachtung und Verpachtung von Realitäten und Vermittlung
von Hvpothckardarlchcn (Realitätenvcrmittlung ), 8. Albcrtgasse 32. —
Plazinski Josef , Handel mit Obst und Grünwarcn , 16. Sandleitengassc 8.
— Prosenbaucr Helene , Handel mit Mehlmesscrwaren , Backwerk und
Zuckerln , 4. Naschmarkt XX/342 . — Ing . Roscnfcld Erwin , Handel mit
Mctallschildcrn und Reklamcartikcln aus Metall , Holz und Karton , 4
Argcntinierstraße 36. — Schneck Josef rekte Felscnfcld , Berufskleider-
crzcugung , 16. Römcrgaffc 27. — Schöllcr Rudolf Anton , Konzession gemäß
der Ministerialverordnung vom 18. Mai U>26, B .-G .-Bl . Nr . 128, mit der
Berechtigung zur gewerbsmäßigen Rcalitätcnvcrmittlnng , 5. Schönbrunner
Straße 43. — Scdlon Marie , Handel mit Marktviktualicn (»ach Maßgabe
der marktbchördlichcn Zulassungserklärung ), 14. Mcisclmarkt , Stand 167.
— Seepold Adolf Karl , Privatgcschäftsvcrmittlnng im Sinne der Ver¬
ordnung vom 18. Mai 1926, B .-G .-Bl . Nr . 128, mit der Berechtigung zur
gewerbsmäßigen Verwaltung von Gebäuden , 4. Starhembcrggassc 34. —
Singer Marie , Handel mit Strick -, Wirk-, und Wäschcwaren , sowie mit
Sport - und Badeartikeln , 4. Treitlstraße 1. — Staub Heinrich , Vulkani¬
sieren von Gummiwarcn , 2. Franzensbrückcnstraße 6. — Swoboda Leopold,
Handel mit Kurz -, Galanterie - und Spielwaren , Haus - und Küchengeräten
und Papier , 16. Pppengasse 4. — Varga Stephanie , Lebensmittel - und
Konsumwarcnvcrschleiß , beschränkt, 19. Gcbhardtgasse 5. — Weiß Gustav,
Handel mit Parfümerie -, Galanterie - und Kurzwarcn und Hanshaltnngs-
artikeln , 4. Johann Straußgassc 39. — Wiener Katharina , Fragner-
gewerbc, 16. Friedmanngasse 6l . — Wolf Marie , Fragnergcwcrbe , 16.
Wurlitzergassc 29 . — Zinagl Marie , Lebensmittel - und Konsumwaren-
vcrschleiß, hcschränkt, 16. Neulcrchenfclder Straße !X).

4 . August 1931.

Bauer Margarete Cäcilie , Massagcgcwerbc , mit Ausschluß jeder
Tätigkeit zu Heilzwecken, 1. Singerstraße 11. — Bibcrsteiner Franz , Gast¬
wirt , Wipplingerstraße 35. — Binder Julius , Alleininhabcr der Firma
Ocstcrreichischcs Sieli -llnternchmen Julius Binder L Komp ., Kommandit¬
gesellschaft, Handel mit Feuerschutzapparaten sowie gewerbsmäßige Ver¬
mietung derselben , 1. Spicgclgaffe 8. — Kovacs Josef . Alleininhabcr der
Firma Eugen Dornhclms Nachfolger Josef Kovacs , Handel mit Textil¬
waren , 1. Rotcnturmstraße 25. — Ing . M . Gelinek ' L Ing . O . Judtmann,
„Gebus " Lokomotiven -, Konstruktions - und Vertriebsgcfcllschaft , offene
Handelsgesellschaft , Handel mit Maschinen und Bahnanlagen , inshesonderc
mit „Gcbus "-Lokomotivcn . 8. Lange Gaffe 5. — Gurmann Bruno , Handel
mit Lebensmitteln , mit Ausnahme der im Z 38, Absatz 1 und 5 der Ge¬
werbeordnung angeführten Artikel , 1. Bräunerstraße 6. — Grien Josef,
Elektroinstallation , Unterstufe für Niederspannung , jedoch eingeschränkt auf
die Installation von Anlagen und Einrichtungen im Anschluß an bestehende
elektrische Kraftwerke (eingeschränkte Nicderspannungskonzesston ), 3. Renn¬
weg 55. — Holzer Elisabeth , Lebensmittel - und Konsumwarcnvcrschleiß,
mit Ausschluß der im 8 38, Absatz 4 und 5 der Gewerbeordnung aufge¬
zählten Waren , 20 . Wintcrgaffe 37 . — Horowitz Friedrich . Alleininhahcr
der Firma D . Horowitz , Handel mit Miedern , Miederzubehör , fertigen
Gürteln und Hosenträgern . 1. Spiegelgasse 21. — Karasek Adele , Kasfee-
schankgewerbc. 3. Landftraßer Hauptstraße 119. — Kikinis Edmund . Ver¬
waltung von Gebäuden , 3. Erdhergstraße 35. — Wilhelm Knaust L Komp .,
Fabrik für Fcucrlöschgcräte und Spezialaufbauten für Nutzautomobile Ges.
m. b. H ., fabriksmäßige Erzeugung von Feuerlöschgcräten und sämtlichen
Ausrüstungsgcgenständcn . Armaturen und sonstigen Bedarfsartikeln für
Feuerwehrkorps , von Spezialaufbauten für Nutzautomobile aller Art . von
Pumpen und Spritzen für Nutzzwecke, sowie von sonstigen der Waffer-
förderung dienenden Apparaten , 21 . Brünner Straße 71 . — Kohn Alfred.
Buch -, Kunst - und Musikalienverlag und Handel mit auf mechanischem
oder chemischem Wege vervielfältigten artistischen Erzeugnissen , 1. Kärntner¬
straße 29. — Kostiha Marie , Handel mit Zuckerln, Schokolade . Zucker-
häckcrwaren . Gefrorenem , Sodawasser , Kracherln und Fruchtsäften , 21.
Christian Bncher -Gasse 19. — Kostiha Marie . Lcbcnsmittclverschleiß , mit
Ausschluß der im 8 38. Absatz 4 und 5 der Gewerbeordnung angeführten
Artikcf , 21 . Christian Bucher -Gassc 19. — Landman Hermann , Photo-
graphcngewerbe , 1. Rotcnturmstraße 11. — Machotka Alice , Ilhrenhandel,
6. Linke Wienzcile 52. — MahovSktt Paul , Schuhmacher . 16. Klausaassc 33.
— Mahr Richard , Personentränsvort mit dem Platzkraftwagcn 623, 8.
Lange Gasse 30 . — Rächt Karl . Wagenschmied , 10. Qncllenstraße 148 . —
Riedl Anton , Kleidcrmacher , 1. Graben 29 n. — Riemer Marie , Gastwirts-
qewerbe , 3. Kölblgasse 15. — Sanjath Franz , Häuscrverwaltuna , 17.
Wattgasfe 50 . — L-anjath Franz , Realitäten - und Hvpothckenvermittlung,
17. Wattgasfe 50. — Schärf Franz , Personcntransport mit dem Platzkraft¬
wagen 1595 , 1. Schwarzenbcrgplatz 17/19 . — Scbnaubett Karoline , Bäcker-
gcwcrbe , 16. Richard Wagner -Platz 8. — Schüssel Hersch, Kleidermacher,
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16. Eisnergasse 3. — Sefcik Ernst , Blusen - und Waschkleidercrzeugung,
16. Lorenz Mandl -Gasse 42 . — Stagl Stephan , Lastfuhrwerksgewerbe , mit
Ausschluß jeder an eine Konzession gebundenen Tätigkeit , 16. Wichtclgasse
Nr . 16. — Stiasuy Franz , Handelsagentur , i . Kölluerhofgassc 6. —
Thiel Aurelia , Fragnergcwcrbe , 16. Sandlcitengasse 10. — Ungar Alfred,
Sanuneln von Annoncen und Veröffentlichung derselben auf Reklame-
gegenständen , 1. Rosengaffc 2. — Winkler Franz , Gold -, Silber - und
Juweleuarbeitcr , 1. Wipplingerstraße 14.

5. August 1931.
Berger Friedrich Robert , Handel mit Kalendern , sofcrnc es sich

nicht mn Pregecrzcuguipe nach 8 21, Absatz 5 der Gewerbeordnung
handelt , 6. Linke Wienzeiic 26. — Hanke Josef , Schuhmacher , 15. Neuvau-
gurtel 35. — Hlavaczek Jofesine , Fragnergewcrbe , 10. Gudrunstratze 144,
«ektaufshallen . — Hosfmann Rlartus , Handelsagentur , 2. Am ^.avor 22.
— Janacek Katharina , Handel mit Lebens - und Gcnußmilteln und
Artikeln des Haus - und Küchenbedarfes mit Ausschluß der im 8 38,
Absatz 4 und 5 der Gewerbeordnung angeführten Artikel und solcher,
deren Verkauf an eine Konzession gebunden ist, 10. Ralstratze , Parz . 799,
an der Neilreichgasse 100— 106. — Kintera Marie , Bäckergcwerbe , 14.
Benedikt Scheliinger -Gasse 13. — Knotek Peter , Klcidermacher , 20.
Bäuerlegasse 26. — Krejci Heinrich , Gemischtwarenhändler , 10 . Leeb-
gasse 88 . — Lettner Leopoldine , Handel mit Lebens - und Gcnußmitteln
und Artikeln des Haus - und Kuchenbcdarses mit Ausschluß der im s 38,
Absatz 4 und 5 der Gewerbeordnung angeführten Artikel und solcher,
deren Verkauf an eine Konzession gebunden ist, 10. Erlachplatz 7. —
Pintcr Antonie , Handel mit Textilwaren , 6. Millergasse 17. — Quester
Josef zun ., Kouzession zum Betriebe des Rauchfangkehrcrgcwerbes gemäß
8 15, Punkt 7 der Gewerbeordnung auf Widerruf , sobald die Gemeinde
Wien die Ausführung von Kehrarbeiten übernimmt , 1. Judeuplatz 7. —
Raduziner Albert , Stadtlohnfuhrwerker , 13. Hicklgasse 21. — Regenbogen
Keile , Handel mit Textilwaren und Wäsche, 2. Obere Donaustraße 29.
— Reiniger Riska , Zahntechnikerbefugnis , 2. Heinestraße 29. — Schncc-
berger Peter , Fleischhauer , 14. Scchshauser Straße 83. — Schützenauer
Rudolf , Stadtlohnfuhrwerker , 6. Schmalzhofgasse 14. — Sedlaczek Emma,
Wäschewarenerzcugung , 2. Heinestraße 36.

6. August 1931.
Balzcr Gertruds , Wüschcwarenerzeuguug , 11. Fickeysstraße 15. —

Braun Erwine , Verschleiß von Zuckerbäckerwaren , Kanditen , Sodawasser,
Fruchtsäften , Marmeladen und Gefrorenem , 14. Storcheugasse 20 . —
Brezina Anton , Erzeugung von Papierwaren , 11. Simmertnger Haupt¬
straße 186. —> Brückner Hermine , Wagenwäjcherei , 16. Brunnengasse 4.
—- Buchta Marie , Lebensmittel -, Konsumwaren - .und Flaschenbierverschleiß,
beschränkt, 16. Gablenzgassc , Ecke Possingergasse , Hütte . — Offene Handels¬
gesellschaft R . Erdmann Komp ., sabriksmätzige Erzeugung von Gummi¬
waren , 21 . Mcngcrgage 39. — Erhärt Agnes , Handel mit Ovst und Grün-
warcn , 16. Weudtgafse 3. — Gläser Moses , Handel mit Kurz -, Galanterte-
uud Spielwaren , Haus - und Küchengeräten , Strick - und Wirkwaren , 16.
Brunncngasfe 51 . —- Grögcr Johann , Friseur und Raseur , 2. Alliierten¬
straße 12. — Häusermann , Vereinigte Fabriken chemischer Gravüren und
Metallwaren Ferdinand Rosenzweig , G . m. b. H ., Konzession gemäß
8 15, Punkt 1 der Gewerbeordnung zum Betriebe des Steindrucker¬
gewerbes in Verbindung mit der Erzeugung chemischer Gravüren und
Metallmaren , 19. Krottenbachstraße 82. — Hederer Emil , Bäcker, 16.
Ottakringer Straße 152. — Heinrich Alois , Wurst -, Selchwaren - und
Schweinefleischverschleiß , 16. Ottakringer Straße 19. — Hencl Rudolf,
Kleidermacher , 16. Grundsteingasse 56. — Hermann Heinrich Leopold
Kamillo , Handelsagentur , 2. Große Sperlgasse 32 . — Jirka Hildegard,
Damenkleidermachcrgewerbc , 2. Obere Donaustraße 1. — Kahane Katha¬
rina , Kleidcrmachcrgewerbe , 3. Landstraßer Hauptstraße 14. —- Kandier
Gottfried , Beförderung von Lasten mit Kraftfahrzeugen , 8. Lerchenfelder
Gürtel , Stadtbahnbogen 28. — Kanitz Fritz , Gemischtwarenhandel , 2.
Vvlkertstraße 25. — Kotzinaer Karoline , Lebensmittel - und Konsum¬
warenhandel nebst Flaschenbierverschleiß , beschränkt, 17. Rokitanskygasse
Nr . 43 . — Kraus Johanna , Klcidermachergewerbc , beschränkt auf Frauen-
und Kiuderkleidcr , 19. Kaasgrabengasse 11a . — Krouzek Josef , Kleider¬
macher, 16. Grundsteingasse 38. — Kukla Ludwig , Gärtner , 17. Alszeilc
Rr . 61 . — Mayerböck Josef , Gcmischtwarenhandel und Flaschenbiervcr-
schleiß, 18. Karl Bcck̂ Äasse 9. — Michalik Anna Marie , Handel mit
Haushaltungsartikcln , Parfümerie -, Galanterie - und Kurzwaren , 2.
Castellezgasse 10. — Miksche Karoline , Gold -, Silber - und Perlensticker¬
gewerbe , 15. Fricsgasse 2. — Musialowski Stephanie , Tier -, Futter - und
Utensilienhandcl , 17. Herualser Hauptstraße 66. — Nemec Katharina,
Wäschewarenerzeugung , 17. Kastnergasse 9. — Novak Johann zun ., Fleisch¬
selcher, 19. Döblinger Hauptstraße 72. — Oesterreicher Jakob , Privat-
gcschäftsvermittluug mit der Berechtigung zur Verwaltung von Gebäuden,
2. Große Pfarrga >,c 6. — Oprschal Hubert , Maler , 19. Silbergasse 23.
— Ploeek Anna Marie , Klcidermachcrgcwerbe , 19. Döblinger Haupt¬
straße 70 . — Pollak Anna , Lebensmittel - und Konsumwarenverschleiß,
beschränkt, 19 . Ftotowgassc 19. — Puffler Rosa , Wurst -, Selchwaren-
und Schweiucflcischverschlciß , 19. Nußdorfcr Markt , Hütte 21. — Rosen¬
baum Adolf , Handel mit Textilwaren , Kleidern und Pelzwaren , 2.
Franzensbrückenstraße 8. — Rudolf Karl , Tischler , 18. Krottenbachstraße
Sir . 187 . — Ruzicka Johann Karl , Herreukleidermacher , 2. Prater¬

straße 23. — Schmied Augusta , Handel mit Lebens - und Genußmittelu
und Artikeln des Haus - und Küchenbcdarfcs , beschränkt, 14. Künstler¬
gasse 14. — Stock Karoline , Wäschewarenerzeugung , 19. Leidesdorfgaffe 2.
— Völker Franz , gewerbsmäßiges Hühneraugenschnciden und Fußpflege,
19. Weinbcrggasse 6. — Vogelmann Paula , Handel mit Kerzen, Seifen,
Parfumeriewaren und Toiletteartikeln sowie mit Material - und Farbwaren,
Petroleum , Spiritus und Mineralölen , 19. Jglaseegasse 27. — Weiß
Fritz , Verschleiß von Konditorciwaren und Fruchtsäften , 17. Geblergafse 82.
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lei . V- 43- 2- 1I, V- 4I - 3-S0

Ssuunrsrnakmuns ,»

N. kkl.l.a L ( o.
«,I »n, VI» ., LIbsetg »«», AI kerarut blr. 24-5-30 Serie

2v « ie » I,s,r > » » » u » e » a:
kl«sn »ts «lt Sr »»
NsuplstrsLe 22 VI. 8rockm»ollx»r»e 87, Nerorul ZZ-4S

keklMoier -Lx.'ü'Ä "-.
portlanclrement unä k-omanrement « «

2entr »ldüro : Wien , IV ., I ôliirinxersIrsLe dir . 8
?ern»prectier blummsr: 11-46-0-72 — 0-46-V-73 — 0 -47-3-61

klsx Vuekovie
InstallationsdUro kür Oas-, IVasser- unct elelctnscke ^nlaxen.
Zperlallst  iür Aeruckloss, patentierte?>L- unct Klosettanlsxea.
Wien , XIX ., 6illro11i8lr . 37 7el . 8 -14-3-58, 6 -15-4-52
Illodcroe ? lösal»xe «,k » kS " tritt nur bei Nsolltroox sutomatiscli Io kuoktloo,
»bsolllt xeruclilo». —Oedlllir tllr Vssserverbrsucli Io 24 8tun6en 12 bl» IS dröselten
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BuchdruckereiE. Kain, vorm. I . B. Wallishauffer(verantwortlich Anton Steiner), Wien, VIII ., Lenaugaffe 19.
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